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MITTEILUNG DER KOMMISSION 

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 
RAT, DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK, DEN EUROPÄISCHEN 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS, DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN 
UND DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Wachstum für Griechenland 
 

1. EINFÜHRUNG 

Griechenland durchlebt eine wirtschaftliche und soziale Krise, wie sie das moderne Europa 
bisher nicht gekannt hat. Um diese Krise zu überwinden und die Wirtschaft wieder auf 
Erfolgskurs zu bringen, bedarf es vereinter Anstrengungen der Bevölkerung und ihrer 
politischen Führung – nur Griechenland selbst kann die Weichen für seinen Weg in die 
Zukunft stellen. Die Krise hat sich über Jahre hinweg aufgebaut. Eine Umkehr dieser 
negativen Entwicklung lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Eine Krise 
dieser Größenordnung verlangt weitreichende Änderungen in Griechenland, die die 
Voraussetzungen für eine neue, dynamische und wettbewerbsfähige griechische Wirtschaft 
schaffen, die in der Lage ist, nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze hervorzubringen, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken und den Erwartungen der griechischen Bürger zu 
entsprechen. 

Griechenland muss sich dieser enormen Herausforderung nicht alleine stellen. Es kann aus 
seiner Zugehörigkeit zur Europäischen Union und zum Euro-Währungsgebiet Stärke und 
konkrete Unterstützung gewinnen. Griechenland bei den anstehenden Anstrengungen zu 
unterstützen, erfordert vom Rest der EU langfristige Solidarität. Andere Mitgliedstaaten und 
die EU-Institutionen haben Hilfe in einem Umfang bereitgestellt, der noch vor wenigen 
Jahren völlig undenkbar war. Sie haben damit klar zum Ausdruck gebracht, dass sie 
Griechenland helfen und das Land in der Eurogruppe halten wollen. Das Gesamtpaket der 
Griechenland-Hilfe, d. h. Darlehen von der EU und von Finanzinstituten, Forderungsverzicht 
privater Gläubiger und Finanzhilfen aus den EU-Strukturfonds sowie sonstige EU-Zuschüsse, 
beläuft sich auf etwa 380 Mrd. EUR. Diese Summe entspricht 177 % des BIP Griechenlands. 
Der Umfang der Griechenland-Hilfe ist beispiellos (der Marshallplan für den Wiederaufbau 
nach dem Krieg entsprach rund 2,1 % des BIP der Empfängerländer).  
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Tabelle 1 – EU- und internationale Unterstützung Griechenlands in den letzten Jahren 

EU- und internationale Unterstützung in 
unterschiedlicher Form ≈ 380 Mrd. EUR 

entsprechend Daten 
2011: 

Zum Vergleich: 

 
Finanzhilfe (Darlehen): 240 Mrd. EUR 

Beteiligung des Privatsektors 
(Forderungsverzicht): 100 Mrd. EUR 

EU-Mittel für 2007-2013 (Darlehen): 
> 40 Mrd. EUR  
(einschließlich 20 Mrd. EUR aus den EU-
Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln und 
20 Mrd. EUR aus Mitteln der Gemeinsamen 
Agrarpolitik) 

• 3 % des BIP der 
EU 

• 177 % des BIP 
Griechenlands 

• 33 600 EUR je 
Einwohner 
Griechenlands 

 

•  US-Marshallplan 
1948-1951: 

– ≈ 13 Mrd. USD 
(85 % Zuschüsse, 
15 % Darlehen) 

– ≈ 5 % des BIP der 
USA 

– ≈ 2,1 % des BIP der 
Empfängerländer 

Die Krise hat die Interdependenz aller EU-Mitgliedstaaten deutlich gemacht, insbesondere der 
Mitgliedstaaten, die dieselbe Währung haben. Eine derart fortgeschrittene wirtschaftliche, 
soziale und politische Integration kann nur funktionieren, wenn jedes Mitglied seinen 
Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen kann. Griechenland braucht die EU, um aus 
der Krise herauszukommen – und die EU braucht einen gut funktionierenden, dynamischen 
griechischen Staat, damit er seine Rolle als Mitglied der EU wahrnehmen und die Politik der 
EU im ganzen Hoheitsgebiet umsetzen kann. 

Die Kommission hat Griechenland während der Krise aktiv unterstützt, Direkthilfe geleistet 
und gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten, EU-Institutionen und der internationalen 
Gemeinschaft nach neuen Lösungen gesucht, die nachhaltige Ergebnisse bewirken. In der 
gesamten Kommission wurden Teams, die aktiv mit den griechischen Behörden in Brüssel 
und Athen zusammenarbeiten, ganz in den Dienst der Sache gestellt. Im Juli 2011 setzte die 
Kommission eine spezielle Task Force für Griechenland ein, um die erforderliche technische 
Hilfe zu leisten. Außerdem gehört zu den Aufgaben der Kommission eine verstärkte 
Überwachung der Verpflichtungen und Fortschritte. Wie dem Anhang dieser Mitteilung zu 
entnehmen ist, wurden im Rahmen dieser Arbeiten vielversprechende Lösungsansätze 
entwickelt. Konkrete Ergebnisse zeichnen sich bereits ab. 

Die Kommission hat beschlossen, diese Mitteilung jetzt herauszugeben, nachdem das 
Grundgerüst für Griechenlands Erholung nach vielen Monaten der Ungewissheit nunmehr 
Gestalt angenommen hat. Griechenland hat maßgebliche Schritte zum Abbau des öffentlichen 
Defizits eingeleitet und neue steuer- und wirtschaftspolitische Maßnahmen beschlossen. Die 
Vereinbarung über das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm und der Erfolg des 
jüngsten Schuldenschnitts des Privatsektors schaffen die Voraussetzungen für eine neue 
Dynamik, um die dringend nötigen Strukturreformen zu beschleunigen.  

Diese Mitteilung ist für viele von Interesse: 

• Für die griechischen Bürger, denn sie zeigt, dass ein gerechteres, sozial 
verträglicheres, vertrauenswürdiges und leistungsfähiges System aus der jetzigen 
Krise erwachsen kann. Griechenland hat die Fähigkeit zum Wandel und viele 
wertvolle Trümpfe in der Hand – die beispiellose Unterstützung, die Griechenland 
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erhält, kann aber nur dann Früchte tragen, wenn die griechische Bevölkerung hinter 
dem Programm steht und sich für den Aufbau einer neuen Zukunft einsetzt.  

• Für die demokratischen Institutionen Griechenlands, die dem zweiten 
wirtschaftlichen Anpassungsprogramm zugestimmt und sich zu seiner Umsetzung 
verpflichtet haben. Diese Mitteilung stellt auf die raschen Fortschritte ab, die sich mit 
der vollen Umsetzung der ersten Maßnahmen dieses Programms erreichen lassen, 
und sendet damit ein positives Signal aus.  

• Für andere EU-Mitgliedstaaten, die EU-Institutionen und unsere internationalen 
Partner, die Griechenland in noch nie dagewesenem Umfang unterstützen und die 
sich vergewissern wollen, dass ihre Hilfe Früchte trägt und zu einer dauerhaften 
Lösung beiträgt. 

Diese Mitteilung soll die positiven Wirkungen deutlich machen, die aus der vollständigen 
effektiven Umsetzung des zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramms1, das die 
Grundlagen für Wachstum, Investitionen und soziale Erneuerung schafft, erwachsen können. 
In dieser Mitteilung wird aufgezeigt, wie sich die Wirkung der als erstes zu treffenden 
Maßnahmen durch rasches Handeln und mit EU-Hilfe maximieren lässt.2  

Mit diesen Maßnahmen wird der Erholungsprozess in Gang gesetzt, auch wenn Griechenland 
noch eine lange Zeit der Umgestaltung und Anpassung vor sich hat. Um die Menschen davon 
zu überzeugen, dass die Opfer und die Anstrengungen, die jetzt unternommen werden, in 
Zukunft konkrete Ergebnisse bringen, muss ihnen in verständlicher Weise vermittelt werden, 
was das Programm genau enthält und welche Ergebnisse von den Reformen der kommenden 
Monate erwartet werden.  

2. EINE HISTORISCHE GELEGENHEIT FÜR DEN WEG IN EINE BESSERE ZUKUNFT 

Als oberste Priorität muss Griechenland dafür sorgen, dass das zweite wirtschaftliche 
Anpassungsprogramm vollständig und fristgerecht umgesetzt wird. Mit den dort 
vorgesehenen Reformen soll das Wachstums- und Beschäftigungspotenzial der griechischen 
Wirtschaft wiederbelebt werden. Gleichzeitig sollen wertschöpfungsfeindliche Vorschriften 
und Gelegenheiten für Korruption und Bürokratie, die die griechischen Bürger und 
Unternehmen daran hindern, produktiv tätig zu werden, beseitigt werden. Derzeit sind 
Überregulierung und eine leistungsschwache öffentliche Verwaltung die Hauptursache für 
Ineffizienz und Privilegiensuche. 

Durch die Beseitigung der hervorstechendsten Wachstumshindernisse lässt sich die Situation 
der Bürger und Unternehmen in relativ kurzer Zeit deutlich verbessern. Mittelfristig müssen 
öffentliche Verwaltung und Justizwesen in Griechenland grundlegend reformiert werden, um 
schnellere, effizientere Verfahren, eine deutlich leistungsfähigere und gerechtere 
Steuerverwaltung, weniger Bürokratie und mehr Rechtssicherheit für Investitionen und neue 
unternehmerische Aktivitäten zu erreichen. 

                                                 
1 Der Wortlaut des Programms (in englischer Sprache) ist abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf.  
2 Diese Mitteilung enthält keine Änderungen oder Zusätze zu den förmlichen Beschlüssen zu 

Griechenland, die im Rahmen der geltenden Verfahren des AEUV zur Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik angenommen wurden.  
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Die im zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramm vereinbarten Reformen zielen auf eine 
gerechtere Gesellschaft ab, in der alle Teile der Bevölkerung einen fairen Anteil an den 
Anpassungslasten tragen und von den Reformen profitieren. Die Reformen sind umso 
dringlicher, als die krassen Ungleichgewichte, die sich in der griechischen Wirtschaft 
aufgebaut haben, die sozial Schwächeren besonders hart getroffen haben. Sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung etablierte Interessenträger, die in einem 
undurchsichtigen, bürokratischen und korruptionsanfälligen System ihre Position ausgenutzt 
haben, dürfen nicht länger toleriert werden. Von diesen Reformen werden jedoch alle Teile 
der Bevölkerung profitieren. Sie verdienen eine bessere Regierung. 

2.1. Griechenland kann es schaffen 

Griechenland hat bereits wichtige Fortschritte erzielt und das Haushaltsdefizit durch 
Steuermaßnahmen und Ausgabenbegrenzung erheblich reduziert. Das staatliche Defizit ist 
von fast 16 % des BIP im Jahr 2009 auf 9,25 % des BIP im vergangenen Jahr verringert 
worden. Das Parlament hat zahlreiche neue Rechtsvorschriften verabschiedet. Alle prioritären 
Maßnahmen, die vor Inkrafttreten des zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramms 
erforderlich waren, sind abgeschlossen worden. Wenn sich die gesamte Regierungsebene 
darauf konzentriert, klare Zielvorgaben zu erreichen, kann, wie sich unlängst gezeigt hat, das 
Unternehmen gelingen. 

Der Weg zur wirtschaftlichen Erneuerung ist klar im zweiten wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramm vorgezeichnet. Dieses Programm wird einen wirtschaftlichen Umbau 
Griechenlands von historischer Bedeutung bewirken. Griechenland erhält eine moderne 
Wirtschafts- und Verwaltungsstruktur, die dem Land dazu verhelfen wird, der Zukunft mit 
Zuversicht entgegenzusehen. Griechenland hat viele Stärken, auf die es aufbauen kann – seine 
Reedereien, sein Tourismuspotenzial, seine Universitäten und durchweg gut ausgebildeten 
Arbeitskräfte sowie seine geografische Lage als potenzielles Logistik- und Energiedrehkreuz 
in Südosteuropa. 

Die frühzeitige Umsetzung von Schlüsselmaßnahmen wird entscheidend zur Schaffung von 
Wachstum und Arbeitsplätzen, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Förderung 
von Investitionen beitragen. Die Ergebnisse werden für Bürger und Unternehmen in recht 
kurzer Zeit sichtbar sein. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird dem Reformprozess 
Schwung verleihen und allen signalisieren, dass Griechenland hinter den Reformen steht. Dies 
wird Griechenland dabei helfen, den Teufelskreis zu durchbrechen und in eine 
Aufwärtsspirale einzutreten, in der der Reformwille mit neuem Vertrauen und Wachstum 
belohnt wird, wodurch wiederum Anreize für weitere Fortschritte entstehen. 

Zwar muss das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm vollständig umgesetzt werden. 
Dennoch konzentriert sich die Kommission in dieser Mitteilung auf drei 
Schwerpunktbereiche, in denen die Maßnahmen Griechenlands im Laufe des Jahres 2012 
bereits bis zum Jahresende vielversprechende Ergebnisse erwarten lassen.  
Konkret handelt es sich um folgende Aktionsschwerpunkte: 

• Kontrolle über die öffentlichen Finanzen und Einnahmen erlangen, so dass im Laufe 
der Zeit deren Nachhaltigkeit gewährleistet ist, 

• durch Rekapitalisierung der Banken den Kreditstrom in die Realwirtschaft zu lenken 
und den KMU zu erschwinglichen Krediten zu verhelfen, 
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• Förderung der Unternehmen als Wachstumsmotor – das unternehmerische Umfeld 
und der Arbeitsmarkt müssen dringend reformiert werden, damit inländische und 
ausländische Anleger wieder Vertrauen in den Standort Griechenland fassen und 
beschäftigungswirksam investieren  

2.1.1. Kontrolle über die öffentlichen Finanzen erlangen – eine Voraussetzung für 
Wachstum und Beschäftigung 

Ziel des Programms ist es, so auf die Rahmenbedingungen einzuwirken, dass die 
Wirtschaftswelt mittelfristig dynamischer und gerechter wird. Erfahrungen auf internationaler 
Ebene zeigen, dass Versuche, Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen, scheitern müssen, 
wenn die Staatsverschuldung nicht auf einen nachhaltigen Weg geführt und die 
Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt wird. Um einen nachhaltigen Schuldenabbau zu 
erreichen und Griechenland eine Senkung seiner Schuldenquote auf rund 117 % des BIP bis 
2020 zu ermöglichen, werden 2013 und 2014 weitere Anstrengungen erforderlich sein. Durch 
Konzentration auf gezielte Ausgabenkürzungen werden die kurzfristigen Auswirkungen auf 
die Realwirtschaft abgemildert werden. Zudem wird ein Abbau des Defizits die Liquidität 
griechischer Unternehmen verbessern, da vom Staat weniger inländisches und ausländisches 
Kapital absorbiert wird. Die Märkte werden Vertrauen fassen und Griechenland wird sich 
nach der Phase der öffentlichen Finanzierung zu annehmbaren Kosten selbst finanzieren 
können, wodurch sich auch die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen verbessern 
werden. Um die öffentlichen Finanzen in den Griff zu bekommen, müssen auch das 
Steuersystem und die Steuerverwaltung reformiert werden (vgl. 2.3.2).  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 1 der Absichtserklärung – Memorandum of Understanding, 
nachstehend „MoU“ genannt): 

Die griechischen Behörden werden Maßnahmen ergreifen müssen, um die 2013 und 2014 
bestehenden Haushaltslücken zu schließen. Diese Maßnahmen sollten auf 
Ausgabenkürzungen gerichtet sein. 

2.1.2. Rekapitalisierung der Banken und Unterstützung von KMU, um die Kreditvergabe 
auf die Realwirtschaft auszurichten 

Die hohen Einlagenabflüsse haben das griechische Bankensystem geschwächt, so dass die 
Liquiditätsbeschaffung schwieriger wurde und Aktiva an Wert verloren. An die 
Realwirtschaft konnten deshalb weniger Kredite vergeben werden. 

Die Wirtschaft kann sich nur dann erholen, wenn dieses Problem gelöst wird und griechische 
Unternehmen sich wieder Liquidität beschaffen können. Das zweite wirtschaftliche 
Anpassungsprogramm bietet Finanzmittel zur Rekapitalisierung der griechischen Banken. Es 
verfolgt zwei Ziele: Erhalt der Finanzstabilität und Finanzierung der Realwirtschaft durch die 
Banken. 

Griechische KMU arbeiten derzeit unter stark erschwerten Bedingungen: In sechs von zehn 
Unternehmen verschlechterte sich 2011 die Ertragslage gegenüber 2010 und 
150 000 Arbeitsplätze gingen verloren. Diese ernüchternden Zahlen verdeutlichen, dass rasch 
und gezielt gehandelt werden muss, um die KMU zu unterstützen – welche Hilfe die EU für 
den Erhalt und die Weiterentwicklung der KMU leistet, wird weiter unten in dieser Mitteilung 
beschrieben. 
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Um die genannten Szenarien zu verhindern, müssen alle verfügbaren Ressourcen, 
insbesondere aus den EU-Strukturfonds,3 mobilisiert werden, um für neue Aktivitäten 
Liquidität bereitzustellen und so die Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum zu 
unterstützen. Über 4 Mrd. EUR aus den EU-Strukturfonds stehen bereits als Liquiditätshilfe 
für KMU in Form von Finanzierungsinstrumenten und Zuschüssen zur Verfügung. Darüber 
hinaus wurde ein neuer Garantiefonds für KMU mit 500 Mio. EUR aus den EU-Strukturfonds 
eingerichtet. Diese Mittel könnten mit 1 Mrd. EUR in Form von Darlehen der EIB an 
griechische Banken zur Weiterausleihung an griechische KMU weiter aufgestockt werden. 

Derzeit erreichen diese Mittel die griechischen KMU jedoch nicht, weil die Nachfrage wegen 
der eingeschränkten Investitionstätigkeit gering ist, unter den jetzigen Bedingungen die 
Kreditvergabe an KMU mit einem hohen Risiko verbunden ist und KMU deshalb 
Schwierigkeiten haben, die notwendige Kofinanzierung von den Banken zu bekommen. 
Griechenland hat die geänderten EU-Vorschriften, die eine Kofinanzierung des 
Betriebskapitals von KMU erlauben, noch nicht umgesetzt. 

Diese Hindernisse müssen schnellstens beseitigt werden. Daneben gibt es mehrere aus den 
EU-Strukturfonds kofinanzierte Projekte und Programme, die der Förderung von 
unternehmerischen Fähigkeiten und Existenzgründungen sowie von Mikrofinanzmodellen 
dienen. 

Maßnahmen 2012:  

Die Rekapitalisierung der Banken unter Wahrung ihrer Geschäftsautonomie sollte bis 
September 2012 abgeschlossen sein.  

In den nächsten acht Monaten sollten die griechischen Banken und die Behörden die 
Auszahlung der für die KMU-Finanzierung bereits vorhandenen 4 Mrd. EUR beschleunigen. 
Die geänderten EU-Vorschriften, die eine Kofinanzierung des Betriebskapitals erlauben, 
sollten in griechisches Recht umgesetzt werden.  

Die EIB sollte durch den KMU-Garantiefonds abgesicherte Darlehen an KMU auszahlen, 
wobei 2012 ein Volumen von 160 Mio. EUR anvisiert werden sollte, weitere 400 Mio. EUR 
bis Ende 2013 und 440 Mio. EUR vor 2015. Darüber hinaus wird die EIB im Laufe des 
Jahres 2012 weitere 440 Mio. EUR für KMU bereitstellen, die von den griechischen 
Behörden abgesichert werden. 

Auch die Förderung unternehmerischer Fähigkeiten (mit Schwerpunkt auf neuen innovativen 
Produkten und Dienstleistungen), einschließlich Mentoring, Coaching und Beratung, sollte 
stärker finanziell unterstützt werden.  

2.1.3. Förderung der Unternehmen als Wachstumsmotor 

Eine dauerhafte Überwindung der Krise setzt Wachstum im griechischen Produktionssektor 
voraus. Es wird geschätzt, dass eine Reform der Produkt- und Dienstleistungsmärkte 
langfristig 13,5 % des griechischen BIP erbringen könnte.4 Wenn Bürokratie und Korruption 
nicht mehr auf den Unternehmen lasten, könnte sich das in Sektoren wie Fremdenverkehr, 
Hafendienste und Lebensmittelverarbeitung vorhandene Potenzial frei entfalten. Dies würde 

                                                 
3 Näheres zu EU-Geldern und Liquiditätshilfen für KMU in den Abschnitten 2.2 und 3.2 im Anhang. 
4 Foundation of Economic and Industrial Research, Quarterly Bulletin 2/10, 2010. 
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eine Neuorientierung der Wirtschaft in Richtung auf eine stärkere Investitions- und 
Ausfuhrleistung erleichtern und könnte eine entscheidende Wende hin zu Tätigkeiten mit 
höherer Wertschöpfung bewirken. Nachstehend sind acht Aktionsbereiche aufgeführt, in 
denen bis zum Jahresende 2012 Fortschritte erzielt werden sollten.5 

• Wiederherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit 

Die Modernisierung des griechischen Arbeitsmarkts verlangt eine rasche Anpassung der 
Lohnstückkosten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Wiederherstellung der preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft. Wie im zweiten wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramm vereinbart, sollten Maßnahmen zur Förderung einer raschen 
Anpassung der Lohnkosten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Wiederherstellung 
der Kostenwettbewerbsfähigkeit, einhergehend mit den bereits ergriffenen Maßnahmen, 
darauf abzielen, die nominalen Lohnstückkosten in der gewerblichen Wirtschaft im Zeitraum 
2012-2014 um 15 % zu senken. Diese Maßnahmen sollten den Ergebnissen des sozialen 
Dialogs Rechnung tragen und mit größeren Anstrengungen zur Stärkung der Einrichtungen 
des Arbeitsmarkts, zur Mäßigung der Tarifabschlüsse auf allen Ebenen und zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit einhergehen.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.1 MoU): 

Spätestens Ende Juli 2012 sollte in Abstimmung mit den Sozialpartnern ein Zeitplan für eine 
Reform des nationalen Tarifvertragsrechts festgelegt werden. Die griechischen Behörden 
sollten darüber hinaus Maßnahmen ergreifen, um die Sozialabgaben, die auf den 
Arbeitskosten lasten, haushaltsneutral zu senken. 

• Erleichterung der Ausfuhr 

Die Erledigung der Zollformalitäten und die Ausfuhrabfertigung dauern in Griechenland im 
Durchschnitt 20 Tage – der EU-Durchschnitt liegt bei 10 Tagen. Es wird geschätzt, dass der 
Exportgesamtwert dadurch um rund 10 % niedriger ausfällt.6 Unverhältnismäßige und häufig 
unnötige Dokumentationspflichten oder Verfahren sollten aufgehoben werden. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.2 MoU): 

Die Abfertigungs- und Zollformalitäten sollten systematisch überprüft werden. Übermäßige 
Kontrollen sollten beseitigt und die Kontrollsysteme sollten den im Binnenmarkt 
vorherrschenden Praktiken angepasst werden. Sobald die Verfahrensvereinfachung auf den 
Weg gebracht ist, lassen sich durch die Umstellung auf IKT weitere Vorteile erzielen. 
Außerdem sollte Exporteuren ermöglicht werden, Chancen auf vielversprechenden Märkten 
zu suchen. 

• Anreize für neue Investitionen 

Rechtliche und administrative Anforderungen und die Beteiligung einer Vielzahl von 
Behörden machen Investitionen in neue Anlagen oder Projekte zu einer langwierigen und 
kostspieligen Angelegenheit. Flächennutzungspläne und Umweltgenehmigungen werden 

                                                 
5 Näheres hierzu in Abschnitt 3 des Anhangs. 
6 Quelle: Trading on Time: World Bank Policy Research Working Paper 3909. 
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häufig als Investitionshindernisse angeführt. Am stärksten betroffen sind Unternehmen aus 
den Bereichen Energie, Vertrieb, Logistik und Verkehr. Bei Streitigkeiten kommt 
erschwerend hinzu, dass viele Verwaltungsakte oder gerichtliche Maßnahmen eine 
aufschiebende Wirkung haben und dass es in wichtigen Dienststellen der Verwaltung an 
Personal oder Kompetenz fehlt. Von der Errichtung des Kataster-/Grundbuchamts werden 
weitere positive Investitionsanreize ausgehen, da Investoren weniger mit 
Grundbesitzstreitigkeiten konfrontiert sein werden. Für forschungs- und innovationsintensive 
ausländische Investoren ist auch die Qualifikation der Arbeitskräfte ein Problem, da das 
öffentliche Bildungswesen nicht auf die Bedürfnisse einer wissensbasierten Wirtschaft 
eingestellt ist.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.2 MoU): 

Die unlängst verabschiedeten Rechtsvorschriften zur Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren für bestimmte Berufsgruppen und für das verarbeitende Gewerbe 
sowie zur Beschleunigung der Erteilung von Umweltgenehmigungen für Projekte und 
Aktivitäten sollten inzwischen voll anwendbar sein. 

Es sollten weitere Schritte unternommen werden, um Existenzgründungen zu erleichtern – im 
Small Business Act sind als EU-Ziel 3 Tage und Kosten bis höchstens 100 EUR vorgegeben. 
Griechenland sollte zudem den von der Dienstleistungsrichtlinie geforderten Einheitlichen 
Ansprechpartner bereitstellen. 

• Modernisierung des öffentlichen Vergabewesens 

Öffentliche Aufträge machen etwa 12 % des griechischen BIP aus. Bieter für griechische 
öffentliche Aufträge warten doppelt so lange wie der EU-Durchschnitt auf den Zuschlag (fast 
ein Jahr). Die Verfahren sind ineffizient und ressourcenintensiv: Der griechische öffentliche 
Sektor wendet im Vergleich zum EU-Durchschnitt doppelt so viele Personentage für 
Vergabeverfahren auf. Bei jedem Verfahren gibt es im Durchschnitt zwei Beschwerden. Diese 
Situation benachteiligt die den öffentlichen Sektor beliefernden Auftragnehmer und führt zu 
höheren Kosten. Der Erwerb von Waren und Dienstleistungen, die für die Erbringung 
öffentlicher Leistungen benötigt werden, wird dadurch ebenso erschwert wie der Abschluss 
von Arbeiten, die mit EU-Mitteln finanziert werden. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 2.6 MoU): 

Das Vergaberecht sollte bis zum Jahresende grundlegend reformiert werden, und bis dahin 
sollte auch die neu geschaffene zentrale Vergabestelle voll funktionsfähig sein. Es sollte ein 
Modell für eine professionellere und transparente Auftragsvergabe entwickelt und in 
mehreren ausgabeintensiven Ministerien eingesetzt werden, bevor erfolgreiche Praktiken in 
anderen Verwaltungsstellen verbreitet werden. Beträchtliche Einsparungen könnten auch mit 
der Entwicklung der elektronischen Auftragsvergabe sowie der Zentralisierung des 
Vergabewesens durch zentrale Vergabestellen und die größere Nutzung von 
Rahmenverträgen für Standardlieferungen und -dienstleistungen erzielt werden. 

• Freier Wettbewerb und freie Preisbildung 

In vielen Bereichen der griechischen Wirtschaft sind die Preise während der Rezession auf 
hohem Niveau geblieben, was Verbraucher und Unternehmen angesichts der sinkenden 
Einkünfte zusätzlich belastet. Entschlossenes Handeln ist notwendig, um die vielen 
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rechtlichen Schranken, die den Wettbewerb und den Marktzutritt für neue Teilnehmer 
beschränken, zu beseitigen. Hierzu zählen auch kontinuierliche Bemühungen, bestehende 
Vorschriften zu ändern, die geschützte Einnahmequellen schaffen oder reglementierte Berufe 
vom Wettbewerb ausnehmen. Mehr Wettbewerb und größere Preisflexibilität sind auch 
deshalb notwendig, damit gewährleistet ist, dass sich Lohnkostensenkungen in 
Preissenkungen niederschlagen. Auf diese Weise werden die Auswirkungen auf das 
verfügbare Einkommen gemildert und es wird sichergestellt, dass die niedrigeren 
Produktionskosten der ganzen griechischen Gesellschaft zugute kommen. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.2 MoU): 

Das Gesetz von 2011 über die reglementierten Berufe sollte zusammen mit den im MoU 
vorgesehenen zusätzlichen Liberalisierungsmaßnahmen vor Jahresende voll umgesetzt sein. 
Auch die EU-Vorschriften über die Anerkennung der beruflichen Befähigungsnachweise 
müssen wirksam angewandt werden. Die Überprüfung des Regulierungsrahmens in 
ausgewählten Wirtschaftssektoren wird bis Herbst abgeschlossen sein. Auf dieser Grundlage 
wird über die Aufhebung wettbewerbswidriger und unnötig aufwändiger Vorschriften 
entschieden werden. 

• Ein wettbewerbsfähiger Energiesektor 

Griechenland ist stark von fossilen Brennstoffen abhängig (Strom wird weitgehend aus 
Braunkohle erzeugt). Die meisten Inseln sind nicht an das Stromnetz angeschlossen, sondern 
werden mit Dieselgeneratoren und ölbefeuerten Kraftwerken versorgt. Die Gesamteffizienz 
der Stromerzeugung gehört zu den niedrigsten in Europa. Der Energiesektor wird von 
wenigen staatseigenen Unternehmen beherrscht, die eine geringe Produktivität aufweisen und 
nach wie vor über eine monopolähnliche Stellung auf dem Markt verfügen. Die Entflechtung 
der Übertragungsnetzbetreiber ist immer noch nicht vollständig erreicht. Industriekunden 
beklagen, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet, dass sie mit die höchsten 
Energiepreise in Europa zahlen müssen.  

Die Strom- und Gasnetze müssen modernisiert werden. Mit besseren Gasspeichern und 
Leitungsnetzen sowie Investitionen in neue Pipeline-Projekte zur Diversifizierung der 
Gasquellen wird Griechenland von seiner strategischen geografischen Lage als Tor zum 
europäischen Gasmarkt profitieren können. Eine Stromverbindung zwischen den größeren 
Inseln und dem Festland sowie zwischen den kleineren Inseln ist Voraussetzung für eine 
umfassendere Nutzung von Wind- und Fotovoltaikanlagen.  

Unabdingbar ist auch eine Verstärkung des Übertragungsnetzes auf dem Festland, um 
erneuerbare Energien für den Inlandsmarkt integrieren und Strom in großen Mengen in andere 
Teile Europas exportieren zu können. Griechenland ist ein natürlicher Durchgangsweg für 
einen Großteil der Gaslieferungen aus dem Kaspischen Meer und dem östlichen Mittelmeer. 
Das Programm TEN-E und die vorgeschlagene Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ 
können maßgeblich dazu beitragen, Investitionen auf diesen Bereich zu konzentrieren und zu 
finanzieren. Ein offener und funktionierender Energiesektor und ein nichtdiskriminierender 
Zugang zu seiner Infrastruktur und seinen Netzen müssen gewährleistet werden, um private 
Geldgeber für solche Investitionen zu interessieren. Projekte wie Helios könnten die Basis für 
einen wirklich integrierten europäischen Markt für Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
bilden und gleichzeitig zur Gesundung der griechischen Wirtschaft beitragen. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.2 MoU): 
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Die Privatisierung der öffentlichen Gas- und Stromgesellschaften in diesem Jahr wird 
privaten Investoren die Gelegenheit geben, sich auf einem großen neuen Markt zu 
engagieren, und mehr Möglichkeiten für beträchtliche Kosteneinsparungen durch 
Effizienzgewinne bei den früheren öffentlichen Unternehmen eröffnen.  

Die Trennung der Gas- und Stromübertragung von der Erzeugung und Versorgung wird den 
Sektor transparenter machen und den Wettbewerb durch den Eintritt neuer Marktteilnehmer 
begünstigen.  

Technische Hilfe wird die Reform der griechischen Förderregelungen für erneuerbare 
Energien erleichtern, so dass sich auf diese Weise auch das Investitionsklima für die 
Entwicklung der reichen Wind- und Solarenergieressourcen Griechenlands verbessern wird.  

• Leistungsfähige Verkehrsdienste 

Im griechischen Verkehrssektor hat sich mit der Schaffung einer Aufsichtsbehörde für den 
Schienenverkehr und der Liberalisierung des Straßengüterverkehrs und des 
Gelegenheitsverkehrs mit Kraftomnibussen viel geändert. 

Aber es bleibt auch noch viel zu tun. Administrative Hürden und schlechtes Management 
verhindern einen effizienten Betrieb der Häfen und Flughäfen und wirken sich damit negativ 
auf zwei der wichtigsten Wirtschaftssektoren – die Logistikindustrie und den Fremdenverkehr 
– aus. Was die Flughäfen und das Flugverkehrsmanagement angeht, so wäre es möglich, in 
kurzer Zeit die Kapazitäten deutlich aufzustocken und die Kosten für die Betreiber zu senken. 
Damit würden erheblich mehr Touristen ins Land kommen. Der Schienenverkehr könnte 
besser genutzt werden, wenn für Personenverkehrsbetreiber aus der EU die 
Rahmenbedingungen für einen Eintritt in den griechischen Markt geschaffen und die 
Verfahren für den internationalen Güterverkehr vereinfacht würden. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.2 MoU): 

Das Strategiepapier zur Verkehrspolitik (angekündigt für Juni 2012), das den strategischen 
und rechtlichen Rahmen für den gesamten Verkehrssektor skizzieren soll, sollte rechtzeitig 
fertig gestellt werden. Die rechtlichen und operationellen Funktionen der griechischen 
Zivilluftfahrtbehörde sollten getrennt werden. Des Weiteren sollten Mittel für eine moderne 
Flugsicherung, für die Einstellung qualifizierter Fluglotsen und für eine moderne Software 
für die Zeitnischenzuweisung bereitgestellt werden. Die Einrichtung unabhängiger 
Vergabestellen für den Personenschienenverkehr sollte abgeschlossen werden. Die 
Grenzförmlichkeiten und Vereinbarungen zur Erleichterung des Güterverkehrs im 
Verkehrskorridor sollten überprüft und auf Grenzschließungen sollte verzichtet werden. 

• Erfolgreiche Umsetzung des Privatisierungsprogramms 

Der im zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramm vorgesehene Privatisierungsplan im 
Wert von 50 Mrd. EUR soll ausländische Direktinvestitionen anziehen, neue Akteure auf den 
Markt bringen und den Wettbewerb erhöhen. Gleichzeitig soll er zur Tilgung der 
Staatsschulden beitragen. Darüber hinaus wird er den Weg ebnen für ein effizienteres 
Management von derzeit in Staatsbesitz befindlichen Schlüsselunternehmen der Wirtschaft, 
wenn mit seiner Umsetzung eine langfristige Strategie verfolgt wird. 
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Eisenbahn, Häfen und Flughäfen brauchen während ihrer Vorbereitung auf die Privatisierung 
eine kohärentere rechtliche Grundlage. Es sollte geregelt werden, welche Rolle der Staat und 
welche Rolle die Infrastrukturbetreiber spielen, es sollte ein nichtdiskriminierender Zugang zu 
den Einrichtungen garantiert werden, der Ausbau der Infrastruktur sollte als Teil eines 
kohärenten Verkehrssystems erleichtert werden, und es sollte sichergestellt werden, dass die 
Struktur- und Kohäsionsfondsmittel effizient eingesetzt und die TEN-V-Prioritäten umgesetzt 
werden. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 2.1 MoU): 

Es sollte ein tragfähiger rechtlicher und institutioneller Rahmen für Infrastruktur-Anlagen 
geschaffen werden. Der Verkauf dieser Anlagen wurde bislang durch technische Hürden und 
Ungewissheit hinsichtlich ihrer Nutzungsbedingungen verzögert. Die Inventarisierung des 
staatlichen Immobilienvermögens sollte zum Abschluss gebracht werden. Auch die 
Registrierung staatlichen Grundbesitzes sollte beschleunigt werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass die geplanten Privatisierungserlöse realisiert werden, um Finanzierungslücken 
in den Haushaltsrechnungen zu vermeiden und die Glaubwürdigkeit der Privatisierung als 
Instrument der Schuldendienstfähigkeit zu stärken.  

2.2. Die sozialen Auswirkungen der Krise in den Griff bekommen 

Über die drei oben dargestellten Schwerpunktbereiche hinaus müssen dringend Maßnahmen 
getroffen werden, um der sich rasch verschlechternden sozialen Situation in Griechenland 
entgegenzutreten. Die Arbeitslosigkeit hat seit Beginn der Krise vor allem unter jungen 
Menschen dramatisch zugenommen, und die Armut hat nicht hinnehmbare Ausmaße erreicht. 
Dieser Trend soll nach dem Willen der wirtschaftlichen Anpassungsprogramme mithilfe von 
Wirtschaftsreformen umgekehrt werden, so dass in Zukunft alle von Wachstum und 
Beschäftigung profitieren. 

Weitere Fortschritte bei der Senkung der Arbeitskosten und der Steigerung der Produktivität 
zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft sind 
unerlässlich. Diese notwendigen Eingriffe müssen jedoch durch solide Maßnahmen flankiert 
werden, die soziale Gerechtigkeit gewährleisten und den besonders Schutzbedürftigen helfen.  

Diese Überlegungen kommen im Programm zum Ausdruck. So sollen die Sozialprogramme 
überprüft werden, um sie besser auf die Begünstigten auszurichten und Bedürftige wirksamer 
zu schützen. Rentenkürzungen müssen gezielt vorgenommen und Kleinrentner müssen 
geschützt werden. Betrug bei Sozialleistungen muss bekämpft werden. Die Kosten im 
Gesundheitswesen müssen gesenkt werden, ohne die Versorgungsqualität zu gefährden. Ein 
gerechteres Steuersystem muss geschaffen und der Steuerhinterziehung ein Riegel 
vorgeschoben werden. 

2.2.1. Förderung der Ausbildung und Beschäftigung junger Leute 

Die Kommission arbeitet aktiv mit den griechischen Behörden zusammen, um die extrem 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Dabei muss die Verwendung der 
Strukturfondsmittel in Griechenland nach neuen Gesichtspunkten überprüft und es muss 
überlegt werden, wie den griechischen Behörden bei der Umverteilung auf Projekte geholfen 
werden kann, die bei Wachstum und Beschäftigung in kürzester Zeit möglichst viel bewirken.  



 

DE 13   DE 

Es wird ein Aktionsplan erstellt, der klare prioritäre Zielgruppen und Zielvorgaben 
formulieren soll. Aus dem Europäischen Sozialfonds könnten etwa 200 bis 250 Mio. EUR im 
Rahmen der bestehenden EU-Strukturfondsprogramme für Maßnahmen zugewiesen werden, 
die für junge Leute, die keine Arbeit finden, sofort etwas bewirken könnten.  

Gefördert werden könnten damit erste Berufserfahrungen oder Kurzzeitjobs in der privaten 
Wirtschaft oder im Gemeinwesen, Lehrlings- oder Praktikantenstellen für Studenten und 
Doktoranden, Umschulung oder Weiterbildung, Existenzgründungen auch im sozialen 
Bereich sowie Studienaufenthalte oder Praktika im Ausland, zum Beispiel über die 
Programme Leonardo und Erasmus. 

Maßnahmen 2012: 

Es sollte ein Aktionsplan zur Förderung der Beschäftigung junger Leute – auch durch 
Schulungsmaßnahmen und Selbstständigenförderung – aufgestellt werden, der noch vor 
Jahresende umgesetzt werden sollte. 

2.2.2. Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Die öffentlichen Arbeitsagenturen sollten besser ausgestattet werden, um der steigenden Zahl 
der Arbeitslosen bessere und stärker auf den Einzelnen zugeschnittene Leistungen anbieten zu 
können. Es bedarf wirksamerer und zielgerichteter Investitionen in eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik, um die Beschäftigungssituation deutlich zu verbessern, sowie einer 
systematischeren Bewertung der Wirksamkeit aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen. Den am 
stärksten benachteiligten Gruppen (z. B. geringqualifizierte Arbeitslose, frühe Schulabgänger, 
ältere Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose, Migranten und Minderheiten) sollte Priorität 
eingeräumt werden. Qualifizierungsmaßnahmen sollte auf die Bedürfnisse von 
Wirtschaftssektoren und Branchen ausgerichtet werden, die die wirtschaftliche Erholung 
maßgeblich voranbringen können.  

Diverse Formen der Kurzzeitbeschäftigung, die insbesondere auf die Bedürfnisse 
benachteiligter Gruppen abgestimmt sind, könnten mit EU-Strukturfondsmitteln gefördert 
werden. Solche Maßnahmen können als vorübergehende wirtschaftliche Entlastung und als 
Möglichkeit für von der Krise besonders stark betroffene Menschen betrachtet werden, ihre 
Fertigkeiten weiterzuentwickeln und in Arbeit zu bleiben.  

Griechenland könnte sich darüber hinaus das derzeit brach liegende Potenzial der 
Sozialwirtschaft zunutze machen und dazu Mittel des Europäischen Sozialfonds in Anspruch 
nehmen. Auf diesem Weg könnten viele neue Arbeitsplätze geschaffen und der gestiegene 
Bedarf an Sozialleistungen gedeckt werden. 

Maßnahmen 2012: 

Effizienterer Einsatz der verfügbaren Sozialfondsmittel, um für die Sozialwirtschaft und für 
die in dieser Branche tätigen Unternehmen sowie für die wichtigsten Antriebskräfte eines 
beschäftigungswirksamen Aufschwungs einen funktionsfähigen Rahmen zu schaffen und um 
den vielfältigen Integrationsbedürfnissen benachteiligter Gruppen Rechnung zu tragen.  
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2.2.3. Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung  

Damit Griechenland auf den Wachstumspfad zurückkehren und seine Wettbewerbsvorteile 
voll nutzen kann, sollten Relevanz, Qualität und Attraktivität der beruflichen Erstausbildung 
und Weiterbildung verbessert werden. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen sollte gefördert werden, damit gewährleistet ist, dass junge Leute, die 
die Schule verlassen, über die Fertigkeiten und Kompetenzen – sowohl für eine 
lohnabhängige als auch eine selbstständige Tätigkeit – verfügen, die in der Wirtschaft 
benötigt werden. Hierzu sollte es flexible Übergänge sowohl zwischen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung geben als auch von der beruflichen Erstausbildung zur Weiterbildung und 
zu höheren Bildungswegen. 

2.3. Aufbau einer modernen öffentlichen Verwaltung 

Die Reform Griechenlands muss bei der Modernisierung seiner öffentlichen Verwaltung 
ansetzen. Griechenland hat derzeit nicht genügend Kapazitäten, um politische Strategien 
umzusetzen, die öffentlichen Finanzen zu verwalten, Steuern zu erheben, Märkte für den 
Wettbewerb zu öffnen, das öffentliche Auftragswesen effizient und innovativ zu gestalten, 
Leistungen zu vergüten oder seinen Bürgern eine zeitnahe gerichtliche Überprüfung zu bieten. 
Komplexe Strukturen und mangelnde Transparenz auf allen Ebenen leisten der Korruption 
Vorschub, schwächen die Leistungsfähigkeit des Staates und das Vertrauen der Bürger in den 
Staat. Dies wieder in richtige Bahnen zu lenken, schafft die Basis für eine Erneuerung des 
Gesellschaftsvertrags zwischen den griechischen Bürgern und ihrem Staat auf der Grundlage 
von Transparenz, Vertrauen und Solidarität. Auch die Wiederherstellung des Vertrauens in 
amtliche Statistiken ist Teil dieses Gesellschaftsvertrags. 

2.3.1. Reform der öffentlichen Verwaltung 

Die Strukturen und Arbeitsmethoden des griechischen Öffentlichen Dienstes müssen von 
Grund auf reformiert werden. Es muss eindeutig bestimmt werden, wer für ein bestimmtes 
Dossier die politische Verantwortung trägt, um der Rechenschaftspflicht zu genügen, die 
behördeninterne Trägheit zu überwinden und der derzeitigen Streuung der Verantwortung für 
Teilaspekte einer Politik über verschiedene Ministerien und Agenturen ein Ende zu setzen. 
Um komplexe Reformprozesse durchzuführen, bedarf es einer starken interministeriellen 
Koordinierungsinstanz. Reformen sind auch nötig, um die Funktionsweise und Organisation 
einzelner griechischer Ministerien und Dienststellen zu verbessern. Alle Kohärenz- und 
Effizienzprinzipien, die von der Verwaltungsreform auf Ebene des Zentralstaats vorgegeben 
werden, müssen auch auf regionaler und lokaler Ebene umgesetzt werden.  

Die EU unterstützt die Verwaltungsreform in Griechenland vor allem mit Mitteln aus dem 
Europäischen Sozialfonds in Höhe von 505 Mio. EUR in spürbarer Weise. Die Reform der 
öffentlichen Verwaltung ist auch ein zentrales Anliegen des zweiten wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramms.7 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 2.6 MoU): 

Die Anfang 2012 eingesetzte hochrangige Lenkungsgruppe, die die Durchführung der 
Verwaltungsreform begleiten und überwachen soll, sollte ihre Arbeit so rasch wie möglich 

                                                 
7 Näheres hierzu in Abschnitt 3.6 des Anhangs. 
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unter der Verantwortung des Premierministers aufnehmen. Für die Koordination zwischen 
den Ministerien sollte eine solide Struktur geschaffen werden. In jedem Ministerium sollten 
Querschnittsreferate eingerichtet werden, die auf der Grundlage gemeinsamer Regeln die 
entsprechenden Verfahren mit den Referaten Haushalt/Finanzkontrolle, Interne Kontrolle 
oder Personalverwaltung abwickeln.  

Es sollte dringend ein Fahrplan mit Reformmaßnahmen für die Verwaltung auf regionaler 
und lokaler Ebene beschlossen und umgesetzt werden. Es ist wichtig, die Umsetzung der aus 
dem ESF finanzierten Verwaltungsreform zu beschleunigen, um zeitnah Ergebnisse zu 
erzielen. 

2.3.2. Steuerreform, Steuerverwaltung und öffentliches Finanzwesen 

Das griechische Steuersystem muss dringend reformiert werden. Die Gestaltung sowohl der 
direkten als auch der indirekten Steuern einschließlich der Vermögensteuer könnte so 
verbessert werden, dass sie einen Beitrag zu Stabilität und Wachstum leisten. Großzügige 
Steuerbefreiungen und –vergünstigungen sowie Sonderregelungen und die Verringerung der 
Besteuerungsgrundlage haben das Steuersystem kompliziert gemacht und erschweren seine 
Verwaltung und die Befolgung der Steuervorschriften. Die Steuerbefreiungen und 
Ausnahmeregelungen sind aber nicht nur kompliziert, sie leisten auch in großem Stil 
Steuerumgehung, Steuermissbrauch und Steuerhinterziehung Vorschub, wodurch dem Staat 
hohe Einnahmenausfälle entstehen und die Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet werden. 
Eine Steuerreform müsste demnach die Qualität der Steuergesetzgebung und 
Steuerverwaltung und die Einhaltung der Steuervorschriften verbessern. 

Es muss unermüdlich darauf hingearbeitet werden, die griechische Steuerverwaltung so zu 
stärken, dass sie in der Lage ist, bei allen Steuerpflichtigen Steuern zu erheben. Die 
Verwaltung und Unabhängigkeit der Steuerbehörde muss durch entsprechende Maßnahmen 
deutlich verbessert werden. Die Fortschritte bei der Verbesserung der staatlichen 
Rechnungsführung müssen konsolidiert werden. Schwächen in diesen Bereichen haben 
maßgebend zur Verschlechterung der öffentlichen Finanzen Griechenlands beigetragen. Eine 
Verbesserung der Steuerverwaltung und Eindämmung der Steuerhinterziehung ist auch 
deshalb wichtig, weil damit gewährleistet wird, dass sich die Anpassungslasten gerecht 
verteilen. 

Umgekehrt muss die griechische Steuerverwaltung dringend rund 700 Mio. EUR MwSt-
Vorauszahlungen von Exportunternehmen zurückerstatten. Unternehmen, die ums Überleben 
kämpfen, kann durch die Verzögerung der Rückzahlungen infolge von Prüfungen nach 
Ermessen der Steuerbeamten ein immenser Schaden entstehen. 

Außerdem muss das Leistungsvermögen zur Gewährleistung einer transparenten 
Mittelverwaltung und zur Bekämpfung von Betrug und Korruption verbessert werden.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 2.3und 2.4 MoU): 

In den kommenden Monaten sollte die grundlegende Reform des Steuersystems sorgfältig 
vorbereitet werden, um sicherstellen, dass dessen Effizienz erhöht und das Wachstum nicht 
beeinträchtigt wird.  

Die Beitreibung von Steuerschulden sollte ebenso verstärkt werden wie die steuerliche 
Überprüfung vermögender Privatpersonen. Gleichzeitig sollten das Steuerrecht und das 
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Steuerverfahrensrecht unter Inanspruchnahme der zur Verfügung gestellten technischen Hilfe 
grundlegend vereinfacht werden. 

Es sollte eine Betrugsbekämpfungsstrategie beschlossen werden, die sich auf öffentliche 
Einnahmen und Ausgaben bezieht. 

2.3.3. Reform des Gesundheitswesens und der Rentensysteme 

Um trotz einer sehr viel größeren Haushaltsdisziplin den allgemeinen Zugang zur 
Gesundheitsfürsorge zu erhalten und die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern, 
muss Griechenland Wege finden, wie die Kosten beschränkt und die Leistungsfähigkeit des 
Systems insgesamt gesteigert werden kann. Dabei muss darauf geachtet werden, die Qualität 
öffentlicher Gesundheitsleistungen insgesamt zu verbessern, unter anderem durch Beseitigung 
ungleicher Versorgungsansprüche und durch eine stärkere Zentralisierung der Verwaltung.  

Hierzu wird auch eine verantwortungsvollere Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 
und –produkten beitragen, insbesondere durch Reduzierung der Ausgaben für medizinische 
Geräte und Arzneimittel und bedarfsgerechte Verwendung. Erreicht werden kann dies mit 
Hilfe transparenterer und professionellerer Verschreibungs- und Beschaffungssysteme 
(Griechenland führt derzeit elektronische Verschreibungen ein und hat unlängst die erste 
elektronische Auktion für Arzneimittel durchgeführt). Die Deckung des langfristigen 
Personalbedarfs unter besonderer Berücksichtigung der Fortbildung und der Bindung von 
Ärzten und Krankenschwestern an das Land ist für die langfristige Solidität des 
Gesundheitswesens unabdingbar. 

Griechenland hat 2010 eine der ambitioniertesten Rentenreformen in der EU beschlossen. 
Diese Reformen werden die langfristige Tragfähigkeit des griechischen Rentensystems 
gewährleisten.  

Da die Lebenserwartung bei der Geburt im letzten Jahrzehnt beträchtlich gestiegen ist (2010 
betrug die Lebenserwartung 78,4 Jahre für Männer und 82,8 Jahre für Frauen gegenüber 76,4 
bzw. 82,4 Jahre in EU-27 im Jahr 2008), sollte den Auswirkungen der Bevölkerungsalterung 
auf die Gesundheits- und Rentensysteme im Reformprozess besondere Beachtung geschenkt 
werden.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 2.7und 2.8 MoU):  

Griechenland sollte umfassende Maßnahmen ergreifen, um i) die Verwaltung des 
Gesundheitswesens zu stärken und gleichzeitig die Fragmentierung des Systems und die 
Verwaltungskosten zu reduzieren; ii) die Ausgaben für Arzneimittel über Änderungen bei der 
Preisgestaltung, der Verschreibungspraxis und der Erstattung sowie durch die Förderung von 
Generika zu senken; iii) die Auftragsvergabe zu zentralisieren; iv) ein einheitliches 
elektronisches System für das Gesundheitswesen zu entwickeln, das eine bessere Kontrolle, 
mehr Transparenz und eine höhere Effizienz der Gesundheitsversorgung ermöglicht und v) 
ein Personalplanungsinstrument zu konzipieren, in dem der langfristige Arbeitskräftebedarf 
dargestellt wird. Dies sind notwendige Schritte, um zu einem wirklichen nationalen 
Gesundheitswesen zu gelangen, das sich durch Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, Effizienz 
sowie Leistungs- und Ausgabenqualität auszeichnet. 
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Die Reform des Rentensystems sollte mit der Reform der Zweit- und Zusatzrentensysteme und 
Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung bei den Invalidenrenten zum Abschluss gebracht 
werden. 

2.3.4. Justizreform 

Reformen sind auch in der griechischen Justiz notwendig, die im internationalen Vergleich 
höchst ineffizient arbeitet. Bürger wie Unternehmen müssen darauf vertrauen können, dass 
ihnen die Justiz wirksame Lösungen bietet und ihre Rechte wahrt. Die griechische Justiz 
zeichnet sich durch komplizierte Verfahren und entsprechend lange Verfahrensfristen aus 
(weit über dem OECD-Durchschnitt), mit einem beträchtlichen Rückstau anhängiger 
Verfahren trotz der im Vergleich zur griechischen Bevölkerung relativ hohen Zahl an 
Gerichten und Richtern. Die im zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramm vorgesehenen 
Reformen sollen den privaten Verbrauch, ausländische Investitionen und die selbstständige 
Tätigkeit in Griechenland fördern und können so erheblich zur wirtschaftlichen Erholung 
beitragen.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.5 MoU): 

Griechenland sollte Maßnahmen ergreifen, um i) den Rückstau in den Gerichten (bei Steuer-, 
Zivil- und Handelssachen) abzubauen; ii) Bürger und Unternehmen zur Inanspruchnahme 
alternativer Streitbeilegungsverfahren wie Mediation anzuregen, um die Gerichte zu 
entlasten; iii) neue E-Justiz-Anwendungen einzuführen; iv) die griechische 
Zivilprozessordnung zu überprüfen und v) eine Strategie zur Bekämpfung der Korruption zu 
beschließen und umzusetzen. 

2.3.5. Verbesserung der internen Koordination 

Das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm gibt der Regierung eine umfassende 
Reformagenda vor, die gleichzeitig die erforderliche „kritische Masse“ an Maßnahmen 
enthält, die gewährleistet, dass die Strukturreform in Griechenland zum Selbstläufer wird. 

Es gibt derzeit allerdings kein „neuralgisches Zentrum“, das den Reformprozess innerhalb der 
griechischen Regierung koordinieren und überwachen könnte. Eine solche Instanz ist 
notwendig, um den Reformprozess auf Kurs zu halten und eine wirksame, transparente 
Kontrolle des gesamten Prozesses auf Ebene der Regierung zu ermöglichen. Damit wäre 
gleichzeitig eine Basis für die Kontrolle durch Regierung und Parlament gegeben, um 
Kursabweichungen zu korrigieren. Auf dieser Grundlage könnte zudem eine autonome 
Instanz geschaffen werden, um Strukturreformen zu begleiten und umzusetzen. 

Praktische Hilfestellung erfolgt auch bei der Verbesserung der Qualität amtlicher Statistiken. 
Zu diesem Zweck wurde der gemeinsame Statistik-Aktionsplan für Griechenland ins Leben 
gerufen.  

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 5 MoU): 

Es sollte eine Instanz für die Koordinierung und Überwachung der Strukturreformen 
geschaffen werden, die bis Mitte 2012 voll einsatzbereit sein sollte.  
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3. DIE EUROPÄISCHE UNION KANN HELFEN 

3.1.1. Volle Ausschöpfung der EU-Mittel 

Die abrufbaren EU-Mittel können wichtige Konjunkturanstöße liefern8. So wurden 
Griechenland im Zeitraum 2007-2013 über 20 Mrd. EUR aus den EU-Strukturfonds und dem 
EU-Kohäsionsfonds und weitere 21 Mrd. EUR im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zugewiesen. Doch nur die Hälfte der zugewiesenen Struktur- und Kohäsionsfondsmittel 
wurde auch ausgegeben, und bei der Abrufung der Mittel aus dem Fonds für ländliche 
Entwicklung besteht ebenfalls noch Raum für Verbesserungen. Das heißt, die Mittel waren 
da, um Nachfrage und Investitionen anzukurbeln und kurzfristig Arbeitsplätze zu schaffen 
und damit das Fundament für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft zu legen, aber sie 
blieben zu großen Teilen ungenutzt.  

Die Kommission hat gemeinsam mit den griechischen Behörden eine Reihe von prioritären 
Projekten ausgemacht, von denen unmittelbare Wachstums- und Beschäftigungsimpulse 
ausgehen können. Sie hat zudem angeregt, die Risiken bei großen Infrastrukturvorhaben 
aufzuteilen (Risikoteilungsinstrument), um mehr private Investoren für solche Projekte zu 
gewinnen. Dieses Instrument wird ein wichtiger Motor für Schlüsselprojekte wie die 
Autobahnkonzessionen und größere Investitionen in die Abfallbewirtschaftung sein. 

Maßnahmen 2012 (vgl. Abschnitt 4.3 MoU): 

Griechenland sollte weiter daran arbeiten, dass bei der Abrufung von Mitteln aus den 
Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds, bei der Zahl der Anträge für Großprojekte und beim 
allmählichen Abbau von nicht zielgerichteten staatlichen De-minimis-Beihilfen die 
Zielvorgaben erreicht werden. Die Verwaltung der EU-Mittel sollte durch den Wegfall 
unnötiger bürokratischer Hürden weiter vereinfacht werden, wohingegen die 
Rahmenbedingungen für deren Verwendung verlässlich bleiben müssen. 

Die technischen Vorbereitungen für die praktische Nutzung des Risikoteilungsinstruments 
sollten rasch voranschreiten, damit das Instrument aktiviert werden kann, sobald der Rat und 
das Europäische Parlament eine politische Einigung erzielt haben. 

Griechenland sollte die erforderliche Neuregelung der Autobahnkonzessionen, die deren 
Wirtschaftlichkeit garantiert, zum Abschluss bringen. 

Die Auftragsvergabe – vor allem für die 181 prioritären Vorhaben - sollte deutlich 
intensiviert und beschleunigt werden, wenn die Projekte wie geplant noch vor Ende 2015 
abgeschlossen werden sollen.  

3.1.2. Technische Hilfe – die Task Force für Griechenland 

Die Europäische Kommission wird Griechenland auch künftig mit Hilfe der eigens zu diesem 
Zweck eingerichteten Griechenland-Task-Force unterstützen, die direkt gegenüber Präsident 
Barroso berichtspflichtig ist und die die nötige technische Hilfe zur Bewältigung der 
ehrgeizigen Reformen mitorganisieren soll.  

                                                 
8 Mehr zu den EU-Finanzhilfen siehe Abschnitte 2.2 und 2.3 im Anhang. 
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Die Task Force arbeitet bereits jetzt eng mit den griechischen Behörden zusammen, um 
festzustellen, wo Handlungsbedarf besteht, und um Fachleute aus den Mitgliedstaaten und 
internationalen Organisationen zu gewinnen, die ihr Wissen in den Bereichen Verwendung 
von Strukturfondsmitteln, Steuerverwaltung/Verwaltung öffentlicher Finanzen einschließlich 
Maßnahmen gegen Betrug, Schmuggel und Korruption, Reform der öffentlichen Verwaltung, 
Rahmenbedingungen für Unternehmen, Justizreform und Gesundheitswesen einbringen 
können. Viele Mitgliedstaaten sind bereit zu helfen und entsenden Sachverständige, die die 
griechischen Behörden beraten.  

Die Kommission wird in regelmäßigen Abständen über die Durchführung des zweiten 
wirtschaftlichen Anpassungsprogamms und die Arbeit der Task Force für Griechenland 
Bericht erstatten.  

4. FAZIT 

Der Umbau der griechischen Wirtschaft lässt sich nicht von heute auf morgen 
bewerkstelligen, doch dürften bereits 2012 wichtige Schritte auf dem Weg dorthin erfolgen. 
Tiefgreifende Strukturreformen und die Korrektur von über viele Jahre hinweg entstandenen 
Ungleichgewichten brauchen zwar ihre Zeit, doch sollte mit den in dieser Mitteilung 
erläuterten Maßnahmen der Grundstein gelegt sein für die wirtschaftliche Gesundung des 
Landes, an deren Ende ein dynamischeres, moderneres, innovativeres, nachhaltigeres und 
sozial gerechteres Griechenland steht. 

Die Herausforderungen sind mannigfaltig: Griechenland muss große Teile seiner öffentlichen 
Verwaltung neu ordnen und das Land für Investoren und Unternehmen attraktiv machen. Es 
muss seine Wirtschaft völlig umbauen und sich produktiveren Wirtschaftstätigkeiten 
zuwenden, die sich durch Wettbewerb und innovative Produkte und Dienstleistungen mit 
hoher Wertschöpfung auszeichnen. Der griechische Arbeitsmarkt ist dringend 
reformbedürftig; das Ziel muss sein, das Arbeitskräftepotenzial zu mobilisieren und besser zu 
qualifizieren, die Beschäftigungschancen insgesamt zu verbessern und die 
Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die Beibehaltung eines wirksamen und breiten 
sozialen Dialogs sollte mit dazu beitragen, dass der Reformprozess erfolgreich zu Ende 
gebracht wird. 

Durch Zügelung seiner Ausgaben und vermehrte Steuereinnahmen konnte Griechenland sein 
Haushaltsungleichgewicht bereits deutlich verringern. Das zweite wirtschaftliche 
Anpassungsprogramm liefert den richtigen Rahmen, damit sich der Prozess der 
wirtschaftlichen Erneuerung fortsetzt. Griechenland wird die Zeiten langfristig nicht 
tragfähiger politischer Maßnahmen und nachlassender Wettbewerbsfähigkeit endgültig hinter 
sich lassen können, wenn es das Haushaltsdefizit und die öffentlichen Schulden entschlossen 
auf ein tragfähiges Niveau zurückfährt und das Potenzial der griechischen Wirtschaft 
ausschöpft. Das Programm liefert, wenn es ohne Abstriche umgesetzt wird, zusammen mit 
den vorhanden EU-Förderinstrumenten die Grundlagen für künftiges Wachstum, 
Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt, es stellt daheim und im Ausland das Vertrauen in 
Griechenland wieder her und ebnet den Weg zu einer gerechteren Gesellschaft speziell für 
diejenigen, die am stärksten unter der Krise zu leiden haben. Ob dieser Prozess zum Erfolg 
führt, hängt letztlich von Griechenland ab. Die Solidarität, die die restliche EU und die 
europäischen Institutionen in der Krise unter Beweis gestellt haben, manifestiert sich sehr 
konkret durch die Bereitstellung von Finanzmitteln in beträchtlicher Höhe und den fachlichem 
Beistand zur Unterstützung des Umbauprozesses. In dieser Mitteilung sind die wichtigsten 
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Maßnahmen aufgelistet, die in den kommenden Wochen und Monaten ergriffen werden sollen 
und die zeigen sollen, dass sich das Blatt zum Guten wenden und ein echter Wandel zum 
Wohle aller Griechen eintreten kann.  
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ANHANG 

Im Folgenden geht die Kommission etwas ausführlicher auf die von EU-Seite geleistete 
Unterstützung ein: 

– Abschnitt 1 erläutert die Folgen der Krise für Griechenland. 

– Abschnitt 2 gibt einen detaillierten Überblick über die aus EU-Haushaltsmitteln 
geleistete Hilfe und stellt dar, wie das allgemeine Regelwerk der speziellen Situation 
Griechenlands angepasst wurde.  

– In Abschnitt 3 wird ausgeführt, wie bestimmte Kernbereiche der EU-Politik 
Wachstum und Beschäftigung in Griechenland fördern können und was 
Griechenland tun muss, um davon zu profitieren. Mit der Umsetzung der 
Strukturreformen des zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramms, die 
allmählich auf die Wirtschaft durchzuschlagen beginnen, wird sich die Situation in 
diesen Bereichen noch weiter bessern. 

1. FOLGEN DER KRISE FÜR GRIECHENLAND 

In der Rückschau wird klar, dass das starke Wachstum des griechischen BIP in Höhe von 4 % 
jährlich im Jahrzehnt vor der Krise auf wackeligen Beinen stand. Es basierte auf von der 
Produktivität völlig losgelösten Reallohnsteigerungen, übermäßigem Kreditwachstum, 
niedrigen Realzinsen und einer laschen Fiskalpolitik. Kurzfristige Erfolge täuschten über die 
vielen gravierenden Schwächen der griechischen Wirtschaft hinweg, d. h. insbesondere über 
die geringe Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität, ungünstige Rahmenbedingungen für 
Unternehmen, das geringe Maß an öffentlichen und privaten Investitionen, ein veraltetes und 
kompliziertes Steuersystem sowie eine ineffiziente Justiz. 

In dieser Zeit geriet das wirtschaftliche Gleichgewicht langsam aus den Fugen. Die 
gesteigerte Nachfrage gepaart mit der schwachen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem 
Ausland führte rasch zu zunehmenden Ungleichgewichten in der Zahlungsbilanz. Die 
Wettbewerbsfähigkeit sank zwischen 2000 und 2009 um 10 bis 20 %. Im Jahr 2008 stieg das 
Leistungsbilanzdefizit auf 14 % des BIP an. Das Haushaltsdefizit nahm zu und blieb auf 
einem konstant hohen Niveau, da die enorm hohen Ausgaben nicht durch höhere Einnahmen 
ausgeglichen wurden. Seit der Einführung des Euro lag das staatliche Defizit dauerhaft über 
3 % des BIP; 2009 kletterte es auf beinahe 16 % des BIP. 

Diese Ungleichgewichte machten das Land extrem anfällig gegenüber dem weltweiten 
Konjunktureinbruch und führten zu einem weiteren Anwachsen der Staatsverschuldung und 
entzogen so der griechischen Wirtschaft die finanzielle Grundlage. Die Staatsverschuldung 
stieg von rund 100 Prozent des BIP im Jahr 2000 auf 129 Prozent im Jahr 2009. Die 
Zinsaufschläge für griechische Staatsanleihen schossen in die Höhe, da die Märkte das 
Vertrauen in die Fähigkeit der griechischen Wirtschaft und der griechischen Regierung, ihre 
Schulden zu bedienen, verloren, und lösten so die Schuldenkrise aus. 

Die Schwierigkeiten nahmen zu, ohne dass Kursänderungen vorgenommen wurden, da die 
Haushaltsprognosen der Regierung und die offiziellen Zahlen das wahre Ausmaß des 
Problems verschleierten. Als 2009 die griechische Regierung, die im Oktober ihre 
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Amtsgeschäfte aufnahm, die Probleme schließlich einräumte, wurden die Prognosen für das 
Staatsdefizit um 6 Prozentpunkte des BIP nach oben korrigiert. 

Griechenland leidet nun unter den Folgen einer drastischen wirtschaftlichen Anpassung und 
befindet sich mitten in einer tiefen Rezession. Das BIP ist seit Beginn der Krise um mehr als 
11 Prozent gesunken und wird voraussichtlich auch 2012 weiter schrumpfen. Der Rückgang 
der Wirtschaftstätigkeit war bis zu einem gewissen Grade unumgänglich, da dem Wachstum 
vor der Krise die Nachhaltigkeit fehlte. Allerdings fiel die Auslandsnachfrage geringer aus als 
erwartet und zur Verschärfung der Wirtschaftskrise trugen außerdem die unzulängliche 
Umsetzung der Strukturreformen, die politische und soziale Instabilität und die 
Liquiditätsengpässe infolge der Kapitalflucht bei. Ob die Rückkehr zu positiven 
Wachstumsraten bis 2014 gelingt, hängt sehr stark von den Maßnahmen ab, die in den 
nächsten Wochen und Monaten ergriffen werden. 

Die Krise hat gravierende soziale Folgen. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten beiden 
Jahren in die Höhe geschnellt und lag 2011 im Jahresdurchschnitt bei 17,7%. Jüngsten 
Prognosen zufolge könnte die Arbeitslosigkeit 2012 und 2013 auf über 20 % ansteigen, bevor 
eine Trendwende eintritt. Die Langzeitarbeitslosigkeit liegt inzwischen bei 9,1 % der 
Erwerbsbevölkerung und dürfte ihren höchsten Stand noch nicht erreicht haben. Die Zahl der 
Erwerbslosenhaushalte ist in Griechenland in letzter Zeit so stark gestiegen wie sonst kaum 
irgendwo in Europa. Besonders hart hat es die Jugendlichen getroffen. Die 
Jugendarbeitslosigkeit lag im November 2011 bei 48 % und hat sich damit innerhalb von zwei 
Jahren praktisch verdoppelt. Im dritten Quartal 2011 waren etwa 45 % der Erwerbslosen im 
Alter zwischen 15 und 24 Jahren Langzeitarbeitslose; vor zwei Jahren waren es noch 30 %. 

Schon vor der Krise hatte Griechenland eine der höchsten Armutsquoten in der EU zu 
verzeichnen, und mit dem Einbruch der Konjunktur haben sich Armut, soziale Ausgrenzung 
und Wohnungslosigkeit noch verschärft, während die verfügbaren Einkommen gesunken sind. 
Obdachlosigkeit ist ein wachsendes Phänomen bei Familien mit Kindern und unter 
Jugendlichen, aber auch unter den irregulären Einwanderern, deren Zahl stetig steigt, was die 
Situation weiter verschärft. 

2. WAS TUT DIE EU, UM GRIECHENLAND ZU HELFEN? 

2.1. Das erste und das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm – Programme 
zur Reform der griechischen Wirtschaft 

Die EU und die internationale Gemeinschaft reagierten schnell, um Griechenland 2010, als 
das wahre Ausmaß der Krise offenbar wurde, zu helfen. Die Unterstützung kam in Form 
zweier ehrgeiziger wirtschaftlicher Anpassungsprogramme, die mit einer massiven 
finanziellen Hilfe einhergingen, an die sich aber die Bedingung knüpfte, dass weitreichende, 
anhaltende Maßnahmen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen, zur Wiederherstellung 
der Finanzstabilität und zur Einführung wachstumsfördernder Strukturreformen ergriffen 
werden.  

Das erste wirtschaftliche Anpassungsprogramm wurde im Mai 2010 ins Leben gerufen und 
enthielt Kreditzusagen in Höhe von 110 Milliarden EUR, wovon 73 Milliarden ausgezahlt 
wurden. Das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm mit einem Hilfspaket in Höhe von 
130 Milliarden EUR zusätzlich zu den noch nicht ausgezahlten Beträgen des ersten 
Programms wurde im März 2012 beschlossen. 
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Das erste wirtschaftliche Anpassungsprogramm hat bereits eine deutlich spürbare 
Konsolidierung der öffentlichen Finanzen bewirkt. Die seit Beginn der Krise eingeleiteten 
Maßnahmen haben zusammen ein Volumen von über 20 % des BIP und stellen damit eine der 
größten Haushaltsanpassungen dar, die je in einem EU-Mitgliedstaat vorgenommen wurden. 
Die Maßnahmen waren hart, aber unausweichlich und umfassten die Kürzung von Gehältern 
und Pensionen im öffentlichen Dienst, Steuererhöhungen sowie Arbeitsmarktreformen wie 
die Einführung von unter dem Mindestlohn liegenden Vergütungen für Jugendliche und 
Langzeitarbeitslose.  

Die ehrgeizigen Ziele des ersten wirtschaftlichen Anpassungsprogramms wurden nur zum 
Teil erreicht, obwohl große Anstrengungen unternommen worden sind. Das Staatsdefizit 
wurde von beinahe 16 % des BIP im Jahr 2009 auf 9,25 % des BIP im letzten Jahr gedrückt, 
während das Leistungsbilanzdefizit zwischen 2009 und 2011 um 4 Prozentpunkte auf etwas 
über 10 % des BIP sank.  

Die staatlichen Beihilfen für den griechischen Bankensektor haben zusammen mit den 
Interventionen der Europäischen Zentralbank und der griechischen Nationalbank ihren Teil 
zur Stabilisierung der griechischen Wirtschaft beigetragen und dafür gesorgt, dass das System 
am Laufen gehalten wird und die Finanzmärkte nicht kollabieren, damit nicht die Wirtschaft 
in ihrer Gesamtheit und die Sparer noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Im Februar 2012 erfolgte die Einigung auf ein zweites ehrgeiziges wirtschaftliches 
Anpassungsprogramm für Griechenland. Im Zeitraum 2013-2014 muss eine weitere 
Haushaltsanpassung von ca. 5,5 Prozentpunkten des BIP vorgenommen werden, um einen 
tragbaren Verlauf der Schuldenentwicklung herbeizuführen. Die Haushaltsanpassung soll 
vornehmlich durch eine Senkung der öffentlichen Ausgaben erfolgen, damit sich die 
negativen Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial der griechischen Wirtschaft möglichst 
in Grenzen halten. Die Einsparungen sollen in erster Linie durch eine effizientere und 
gezieltere Vergabe der Sozialleistungen bewirkt werden, ohne dass jedoch die 
Grundversorgung für sozial Schwache gefährdet wird.  

Das zweite wirtschaftliche Anpassungsprogramm legt größeres Gewicht auf 
wachstumsfördernde Strukturreformen. Durch eine in den kommenden Monaten 
auszuarbeitende wachstumsfreundliche Steuerreform soll das Steuersystem einfacher und 
effizienter werden. Ferner sollen die Compliance-Kosten für Unternehmen und 
Einzelpersonen gesenkt und Ausnahmen sowie Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen 
abgeschafft werden. Diese Reform soll die gesamte direkte und indirekte Besteuerung 
umfassen (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Mehrwertsteuer und Grundsteuern, aber 
auch die Sozialbeiträge der Arbeitgeber). Durch eine Verbreiterung der 
Besteuerungsgrundlage sollten die hohen Grenzsteuersteuersätze auf den Faktor Arbeit 
gesenkt werden können. Speziell in diesen Bereichen leistet die Kommission, die dabei eng 
mit dem IWF und mehreren Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, praktische Hilfestellung, 
damit Griechenland sein veraltetes System von Grund auf überholen und durch ein 
leistungsfähiges, modernes Steuersystem ersetzen kann.  

Wenn die Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und zur Einführung eines gerechteren 
Steuersystems erst einmal greifen, dürfte auch die Akzeptanz des Anpassungsprogramms in 
der Bevölkerung größer werden. Dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit galt bei der 
Konzipierung der Programme stets ein besonderes Augenmerk. Dies zeigt sich an der 
Rentenreform, anderen Sozialprogrammen, den Beschäftigungsmaßnahmen, im 
Gesundheitswesen und bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung; gerade bei diesen 
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Maßnahmen wurde besonders auf die sozial schwachen Schichten der Gesellschaft Rücksicht 
genommen.  

Das Programm soll die Verschuldung Griechenlands auf ein tragbares Niveau zurückführen 
und die griechische Wirtschaft von Grund auf erneuern. Griechenland soll durch das 
Programm in den nächsten Jahren wieder wettbewerbsfähig gemacht und durch Senkung der 
Arbeitskosten und Schaffung eines moderneren, flexibleren Arbeitsmarkts kurzfristig in die 
Lage versetzt werden, auf die unvertretbar hohe Arbeitslosigkeit zu reagieren. Auch die 
Produkt- und Dienstleistungsmärkte müssen stark modernisiert werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und Preisflexibilität zu verbessern und so dafür zu sorgen, dass sich die 
niedrigeren Kosten in einem höheren wirtschaftlichen Wachstum niederschlagen, das allen 
zugute kommt. Ein weiterer Programmpunkt ist die Änderung des Unternehmensumfelds, 
d. h. die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und innovative Projekte als 
Vorbedingung für die Wiederbelebung der griechischen Wirtschaft. 

2.2. Unterstützung aus dem EU-Haushalt 

Zwischen 2007 und 2013 hat beziehungsweise wird Griechenland beträchtliche Summen aus 
dem EU-Haushalt erhalten. Die EU-Gelder dienen dazu, die wirtschaftliche Erneuerung in 
vielen Bereichen der Wirtschaft voranzutreiben und die Menschen wieder in Lohn und Brot 
bringen. Die Mittel für Griechenland aus den EU-Strukturfonds belaufen sich auf 
20 Mrd. EUR und ermöglichen es dem Land, in großem Stil in Wachstum und Beschäftigung 
zu investieren.  
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Tabelle: Finanzielle Unterstützung der EU zugunsten der griechischen Wirtschaft und 
Gesellschaft 

Herkunft aus dem EU-Haushalt Verfügbare und ausgezahlte Beträge 

Struktur- und Kohäsionsfonds Zugewiesene Mittel: 20,2 Mrd. EUR;  

bereits ausgezahlt: 8,4 Mrd. EUR. 

Landwirtschaft: 

Direktzahlungen und 
Agrarmarktinterventionen 

Entwicklung des ländlichen Raums 

 

Jährlich 2,4 Mrd. EUR, 17 Mrd. EUR im 
gesamten Zeitraum. 

Zugewiesene Mittel: 3,9 Mrd. EUR; bereits 
ausgezahlt: 1,7 Mrd. EUR. 

Europäischer Fischereifonds Zugewiesene Mittel: 210 Mio. EUR. Bereits 
ausgezahlt: 70 Mio. EUR. 

Forschungsrahmenprogramm Griechische Einrichtungen können, wenn sie an 
Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen 
teilnehmen, im gesamten Zeitraum Mittel in 
einer Größenordnung von bis zu 1 Mrd. EUR 
erhalten. 

Programm für Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation 

Bisher wurden 14 Mio. EUR an griechische 
Empfänger vergeben. 

Lebenslanges Lernen und Jugend in 
Aktion 

Zugewiesene Mittel: 188 Mio. EUR; bereits 
ausgezahlt: ~ 108 Mio. 

Solidarität und Steuerung der 
Migrationsströme (SOLID) 

Zugewiesene Mittel: 228 Mio. EUR; bereits 
ausgezahlt: ~ 70 Mio.

Europäisches Progress-
Mikrofinanzierungsinstrument  

8,75 Mio. EUR für ein vorrangiges Darlehen 
und 0,8 Mio. EUR für eine Bürgschaft an eine 
griechische Mikrokreditbank 

Bisherige Maßnahmen 

Obwohl es nicht an EU-Mitteln zur Unterstützung von wachstumsfördernden Projekten in 
Griechenland fehlt, wurde das Potenzial der Strukturfonds bisher noch nicht voll 
ausgeschöpft. Eine Vielzahl von Verwaltungsengpässen verhindert, dass die Hilfe dort, wo sie 
gebraucht wird, ankommt, nämlich in der Realwirtschaft. 

Um diesem Problem abzuhelfen und die Investitionstätigkeit anzukurbeln, hat die 
Kommission eine Reihe konkreter Maßnahmen zur Vereinfachung und Straffung der 
Verwaltung der Strukturfonds sowie zur beschleunigten Abrufung der Mittel vorgeschlagen. 
Viele dieser Maßnahmen wurden bereits in die Praxis umgesetzt und tragen in Griechenland 
erste Früchte. 

Mit welchen Maßnahmen versucht die Kommission, Griechenland zu einer optimalen 
Nutzung der EU-Strukturfonds verhelfen? 
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Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik zu vereinfachen und flexibler zu gestalten. Durch die Neuerungen 
wurden verwaltungsbedingte Investitionshemmnisse abgebaut und die Umlenkung von EU-
Mitteln auf Top-Wachstumsprioritäten wurde erleichtert. Vorgeschlagen 2008, in Kraft 
getreten 2009. 

Ein weiterer Vorschlag der Kommission bestand darin, bei den Vorfinanzierungen 
großzügiger zu verfahren und die Vorschüsse für mit Mitteln aus den EU-Strukturfonds 
unterstützte Programme anzuheben. Dadurch konnte schneller Geld in prioritäre Projekte 
fließen – die Vorschusszahlungen an Griechenland belaufen sich insgesamt auf rund 1,5 Mrd. 
EUR. Umgesetzt 2009. 

Die Größenordnung, ab der Projekte von der Kommission vorab genehmigt werden müssen, 
wurde von 25 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR angehoben, was den Start vieler Projekte 
erleichtert, wobei die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel dennoch gewährleistet bleibt. 
Umgesetzt im Juni 2010. 

Nach einer ersten Anhebung des EU-Kofinanzierungssatzes für Strukturfondsprojekte in 
Griechenland auf 85 % schlug die Kommission vor, diesen Satz um weitere 10 % zu erhöhen. 
Dies bedeutet, dass wichtige Projekte in Griechenland mehr Geld aus dem EU-Haushalt 
erhalten und nicht aufgrund der öffentlichen Sparmaßnahmen auf Eis gelegt werden müssen. 
Die höhere Kofinanzierung und die Aufstockung schlagen mit 958 Mio. EUR für alle 
Strukturfonds zusammen ganz erheblich zu Buche. Vorgeschlagen im August 2011, in Kraft 
getreten im Dezember 2011. 

Die Kommission änderte EU-Vorschriften, um die Kofinanzierung von Betriebskapital zu 
ermöglichen und so der Tätigkeit von KMU neue Impulse zu verleihen. Eingeführt im 
November 2011: jetzt gilt es, die Regelung vollständig in die griechische Verwaltungspraxis 
zu übertragen. 

Die Kommission arbeitet eng mit der Europäischen Investitionsbank zusammen, um einige 
Finanzinstrumente wie JEREMIE, den Unternehmensfonds ETEAN und das europäische 
Progress-Mikrofinanzierungsinstrument zu aktivieren, in die Strukturfondsgelder fließen und 
über die dringend benötigte Kredite für griechische KMU bereitgestellt werden sollen. 

Mit Unterstützung der Kommission wurde kürzlich ein Garantiefonds für KMU ins Leben 
gerufen, der mit Strukturfondsmitteln in Höhe von 500 Mio. EUR gefördert wird. Sobald der 
Fonds betriebsbereit ist, wird er Banken zusätzliche liquide Mittel von bis zu 1 Mrd. EUR 
verschaffen, mit denen Kredite an KMU finanziert werden können. Die Funktionsfähigkeit 
des Garantiefonds und die Zusammenarbeit mit der EIB stehen ganz oben auf der 
Prioritätenliste, damit der Realwirtschaft Liquidität zugeführt wird. Vorgeschlagen im Jahr 
2011, unterzeichnet im März 2012. 

Die Kommission hat vorgeschlagen, ein Instrument zur Risikoteilung einzuführen, mit dem 
große Infrastrukturvorhaben im Verkehrs-, Energie- und Umweltbereich gefördert werden 
sollen. Mit Krediten, die durch das Risikoteilungsinstrument zum Teil abgesichert werden, 
lassen sich bestehende Investitionsvorhaben vollenden und neue Vorhaben auf den Weg 
bringen. Kritische Vorhaben wie die Autobahnkonzessionen für insgesamt 1 400 km des 
transeuropäischen Netzes und wichtige Abfallbewirtschaftungsprojekte könnten auf diese 
Weise gefördert werden. Vorschlag vom Oktober 2011; politische Einigung erwartet für Mai 
2012. 
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Nächste Schritte. 

In Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden hat die Kommission eine Liste mit 
181 kofinanzierten großen prioritären Investitionsvorhaben in wichtigen Sektoren 
zusammengestellt. Diese Projekte erhalten etwa 11,5 Mrd. EUR aus den EU-Strukturfonds. 
Sie sollen sichtbare Ergebnisse produzieren und die Konjunktur, die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Beschäftigungssituation beleben.  

Ein eigens zu diesem Zweck eingesetztes Aktionsteam arbeitet mit der griechischen 
Regierung zusammen, um herauszufinden, wie sich Mittel auf prioritäre Projekte – 
beispielsweise zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und zur Förderung von KMU – 
umlenken lassen. 

Mehrere hundert wichtige Projekte aus dem Programmplanungszeitraum 2000-2006 sind 
bisher noch unvollendet. Damit besteht die Gefahr, dass die diesen Projekten zugewiesenen 
Mittel an den EU-Haushalt zurückgeführt werden müssen. Damit dies nicht geschieht und die 
Projekte innerhalb der vereinbarten Fristen fertig gestellt werden, ist dringender 
Handlungsbedarf von Seiten der griechischen Regierung geboten. 

Eine vordringliche Aufgabe besteht darin, den Garantiefonds für KMU einsatzbereit zu 
machen, damit der Realwirtschaft Liquidität zugeführt wird.  

Weitere Maßnahmen sind außerdem nötig, um die Mittel freizusetzen, die bereits an das 
Bankenwesen geflossen sind, aber noch nicht als Kredite an KMU weitergereicht wurden. 
Dabei kann die laufende Bankenrekapitalisierung hilfreich sein. 

Nach der formellen Einigung voraussichtlich im Mai sollten so bald wie möglich die 
Vorbereitungen für die praktische Nutzung des Risikoteilungsinstruments beginnen. Die 
Finanzierung wird aus den vorhandenen Strukturfondsmitteln erfolgen müssen, die durch 
Fremdmittel deutlich aufgestockt werden sollten. Das Instrument wird von der EIB verwaltet, 
während der Kommission die Aufgabe zufällt, schnellstmöglich eine 
Kooperationsvereinbarung mit der EIB über die Funktionsweise des Instruments 
auszuarbeiten. 

Griechenland kommt außerdem in den Genuss des europäischen Progress-
Mikrofinanzierungsinstruments. Vor kurzem wurde vereinbart, einer griechischen 
Mikrokreditbank [Pancretan Cooperative Bank Ltd. (PCB)] über das Progress-
Mikrofinanzierungsinstrument eine Bürgschaft zu verschaffen, die ihr die Möglichkeit gibt, 
Kleinkredite im Gesamtwert von 6 Mio. EUR an griechische Kleinstunternehmer 
auszureichen (vor allem zur Finanzierung von Unternehmensneugründungen und für 
Erstkredite). Durch die Gewährung eines zusätzlichen vorrangigen Darlehens in Höhe von 
8,75 Mio. EUR soll die PCB auch den Finanzierungsbedarf der vielen Kleinstunternehmen 
befriedigen können, die aufgrund der Kreditklemme und der strengeren Kreditbedingungen 
des griechischen Bankensektors Schwierigkeiten haben, sich frisches Kapital zu beschaffen. 
Mit einer Hebelung um das 1,5-fache soll dieses vorrangige Darlehen bis zu 13 Mio. EUR 
Mikrokredite für Kleinstunternehmen generieren. 

Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die griechischen Verwaltungsverfahren zu 
vereinfachen und die Auswahl und Umsetzung der Projekte zu beschleunigen. So wurden 
beispielsweise die Verfahren für die Erteilung von Ausgrabungs- und Umweltgenehmigungen 
im Einklang mit dem MoU gestrafft und verkürzt.  
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Allerdings bleibt noch Raum für weitere Maßnahmen, um die Abrufung von 
Strukturfondsmitteln und deren Wirkung zu verbessern, beispielweise durch den Abbau 
von Verwaltungshemmnissen und die Straffung der Verwaltungsstrukturen, wobei die 
Koordinierung und Wechselwirkung zwischen allen diesbezüglichen von der EU 
kofinanzierten Maßnahmen noch optimiert werden kann. Mit der Verabschiedung der 
erforderlichen Gesetze zur Abkürzung und Vereinfachung der Verfahren für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge und Grundstücksenteignungen werden die EU-kofinanzierten Projekte 
schneller umgesetzt werden können. Eine Reihe von weiteren verfahrenstechnischen 
Vereinfachungen, darunter die zügigere Umsetzung neuer Vorhaben und die Straffung des 
Auszahlungsverfahrens, sind bereits beschlossen. Die neuen Verfahren werden ab April 
gelten. 

2.3. Sonstige Unterstützung für Griechenland aus dem EU-Haushalt 

Die für Wachstum und Beschäftigung in Griechenland gewährte Unterstützung aus dem EU-
Haushalt wird nicht ausschließlich aus den Strukturfonds bereitgestellt. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher EU-Programme trägt dazu bei, die griechische Wirtschaft zu modernisieren, 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Fischerei 

Griechenland erhält jährlich rund 2,4 Mrd. EUR in Form von Direktzahlungen an 
Landwirte zuzüglich ca. 70 Mio. EUR in Form von marktbezogenen Ausgaben.  

Des Weiteren werden 3,9 Mrd. EUR zur Unterstützung der Entwicklung in ländlichen 
Gebieten bereitgestellt. Was die Strukturfonds anbelangt, wo wurde die Kofinanzierungsrate 
beim ELER auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags um 10 % erhöht. Dadurch wird 
der nationale Haushalt rund 567 Mio. EUR einsparen. 

Bis Dezember 2011 waren bereits 1,7 Mrd. EUR an Mitteln für die ländliche Entwicklung 
ausgezahlt worden, mit denen über 8000 jungen Männern und Frauen dabei geholfen wurde, 
sich in ländlichen Gebieten Griechenlands als Landwirte niederzulassen. Diese Mittel wurden 
zur Förderung des Wirtschaftswachstums in ländlichen Gebieten durch Direktinvestitionen in 
den Agrarsektor sowie in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
verwendet. Außerdem wurde damit die erforderliche Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft unterstützt, zum Beispiel durch Förderung von Tourismus, Kleinbetrieben und 
Umweltschutz. 

Der Europäische Fischereifonds trägt vor allem in den Bereichen Aquakultur und 
Verarbeitung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Aus dem Fonds wird die Umsetzung 
lokaler Entwicklungsstrategien sowohl auf den Inseln als auch in den Küstengebieten des 
griechischen Festlandes unterstützt, insbesondere in entlegenen Gebieten mit hoher 
Arbeitslosigkeit. Die EU-Mittel tragen zur Diversifizierung wirtschaftlicher Tätigkeiten und 
zur Verbesserung der Umweltqualität im Küstenbereich und damit zur Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen bei, beispielsweise durch Unterstützung des Ökotourismus und 
Erhaltung des Natur- und Architekturerbes. 

Forschung, Innovation und Unternehmertum 

Die EU-Unterstützung für Griechenland im Bereich Forschung und technologische 
Entwicklung erfolgt in Form von Beiträgen zu den Kosten griechischer Organisationen, die 
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sich am siebten Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung beteiligen. 
Insgesamt 622 Mio. EUR wurden griechischen Organisationen im Zeitraum von 2007 bis 
2011 gewährt; im Zuge der kommenden Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
könnten bis 2013 hierfür nochmals mehrere Hundert Millionen EUR gewährt werden. 

Besonders erfolgreich waren griechische Organisationen im Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnologien, auf den rund 211 Mio. EUR der griechischen Organisationen 
gewährten Mittel entfallen. Mit diesen Mitteln wird die Spitzenforschung unterstützt, die zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft in technologisch 
fortgeschrittenen Industriezweigen beitragen wird. Griechische Forscher erhielten außerdem 
rund 50 Mio. EUR aus dem Marie-Curie-Programm, was sie in die Lage versetzte, mit 
Kollegen in anderen EU-Ländern zusammenzuarbeiten, und was Spitzenforscher nach 
Griechenland führte. 

Von 2007 bis 2011 erhielten griechische Empfänger zudem Finanzhilfen von über 
14 Mio. EUR aus dem Programm für unternehmerische Initiative und Innovation. Diese 
Gelder wurden zur Einrichtung von Anlaufstellen für das „Enterprise Europe Network“ in 
Griechenland, die unentgeltliche Dienstleistungen für Unternehmen in Griechenland anbieten, 
und zur Unterstützung unterschiedlicher Projekte verwendet, die das Wachstumspotenzial von 
Ökoinnovationen freisetzen sollen. 

Aus dem Programm „Intelligente Energie – Europa II“ wurden griechischen Empfängern 
Finanzhilfen in Höhe von 10 Mio. EUR für Projekte zur Beseitigung der Hindernisse für die 
Marktakzeptanz erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz gewährt. Darüber hinaus 
können griechische Projektträger für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in Städten und Regionen Finanzierungsprodukte aus dem Europäischen 
Energieeffizienzfonds in Anspruch nehmen. 

Bildung 

Die Reform des griechischen Bildungswesens und der Kampf gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit wurden durch die umfangreiche Hilfe aus dem Europäischen 
Sozialfonds sowie die umfassende Unterstützung griechischer Organisationen und Bürger 
durch das Europäische Programm für lebenslanges Lernen gestärkt. In dem betreffenden 
Zeitraum werden griechische Organisationen rund 165 Mio. EUR erhalten; Finanzhilfen im 
Wert von über 94 Mio. EUR sind bereits gewährt worden, um Lernenden, Lehrkräften und 
Ausbildern Studien und die Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen in anderen Ländern zu 
ermöglichen. Allein in den Jahren 2009 und 2010 nahmen nahezu 8000 Lernende und 
Lehrkräfte an dem Programm teil. Das Programm hat zudem die Zusammenarbeit zwischen 
griechischen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und jenen in anderen Mitgliedstaaten 
erleichtert, was zum Ausbau des griechischen Bildungswesens beitragen wird. Tausende 
junger Leute haben an Projekten teilgenommen, die aus dem Programm „Jugend in Aktion“ 
finanziert wurden und dazu beitragen, ihre Beschäftigungsmöglichkeiten und Mobilität zu 
verbessern. Rund 23 Mio. EUR werden Griechenland im Rahmen dieses Programms in dem 
betreffenden Zeitraum zur Verfügung stehen; davon sind 13,6 Mio. EUR bereits ausgezahlt 
worden. 

Inneres 

Die Kommission hat eine beträchtliche finanzielle Unterstützung für Asyl-, Migrations- und 
Grenzmanagementsysteme und zur Bewältigung der humanitären Folgen des Drucks 
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aufgrund der hohen Zahlen von irregulären Migranten und Asylbewerbern bereitgestellt. 
Griechenland hat zwei einschlägige Pläne verabschiedet: einen Aktionsplan zur 
Migrationsbewältigung und zur Asylreform mit konkreten Maßnahmen zur Beseitigung von 
Defiziten im Bereich Asyl und Rückführung, und einen „Schengen-Griechenland-
Aktionsplan“ mit konkreten Maßnahmen zur Beseitigung von Defiziten im 
Grenzmanagement. In all diesen Bereichen wurden – wenngleich in unterschiedlichem 
Maße – Fortschritte erzielt. Nun müssen auf der Grundlage des bereits Erreichten weitere 
Fortschritte folgen. Eine solide und effiziente Migrations- und Asylpolitik in Griechenland ist 
im Interesse aller EU-Länder. 

Griechenland ist einer der Hauptempfänger des Programms „Solidarität und Steuerung der 
Migrationsströme“ (SOLID). Für den Zeitraum 2010-2012 wurden Griechenland insgesamt 
228 Mio. EUR zugewiesen, um dem Land bei einer wirksamen Überwachung der 
Außengrenzen, der Rückführung irregulärer Migranten und der Einführung einer 
glaubwürdigen Asylpolitik zu helfen. Es werden Schritte wie die Erhöhung des 
Kofinanzierungssatzes erwogen, damit diese Mittel besser abgerufen werden können. 

2.4. Technische Hilfe – die Griechenland-Task-Force (TFGR) 

Neben der finanziellen Unterstützung aus dem EU-Haushalt leistet die EU den griechischen 
Behörden auch in umfangreichem Maße technische Hilfe. Im Juli 2011 setzte die Kommission 
auf Anfrage der griechischen Regierung eine spezielle Task Force ein, die den griechischen 
Behörden technische Hilfe leisten soll, um sie bei der Umsetzung der wirtschaftlichen 
Anpassungsprogramme und der Modernisierung der griechischen Verwaltung sowie der 
Abrufung der EU-Mittel zu unterstützen.9 

Die Task Force hilft Griechenland, einschlägiges Fachwissen aus den Mitgliedstaaten und 
europäischen oder internationalen Organisationen zu mobilisieren. Seit ihrer Einsetzung 
wurde sie an der Initiierung und Einleitung von Arbeiten im Rahmen der technischen Hilfe 
beteiligt. Derzeit arbeitet sie mit den griechischen Behörden an über 20 Projekten in neun 
verschiedenen Politikbereichen. Einige dieser Arbeiten sind bereits im Gange, weitere können 
demnächst lanciert werden. Außerdem werden Sondierungsgespräche über einige andere 
Projekte geführt.  

Während der ersten Monate ihrer Tätigkeit koordinierte die TFGR unter anderem insgesamt 
200 Personentage von Kurzzeitexperten aus nationalen Steuerverwaltungen in Athen, die 
technische Hilfe leisteten sowie Schulungen und Seminare durchführten, darunter etwa 
20 Sitzungen in verschiedenen Bereichen der Steuerverwaltung. Außerdem schloss die 
Kommission eine Vereinbarung mit dem IWF für verstärkte technische Hilfe auf dem Gebiet 
öffentliches Finanzwesen und Steuerverwaltung, auf deren Grundlage ein Beitrag zur 
Finanzierung von drei ortsansässigen Beratern (zwei im Bereich Steuerverwaltung und einer 
im Bereich öffentliches Finanzwesen) bis Dezember 2013 und von ca. 900 Tagen an 
Kurzzeiteinsätzen geleistet wird. 

Diese technische Hilfe wird sich auf mehrere Bereiche konzentrieren, die für den Erfolg des 
Programms maßgeblich sind. Sie wird ein solides und nachhaltiges ordnungspolitisches 
Umfeld fördern, das unternehmensorientiertes Wachstum unterstützt, und Unzulänglichkeiten 
des Marktes in angemessener und kohärenter Weise entgegenwirken. Durch dieses Programm 

                                                 
9 MEX/11/0720 „Commission appoints Task Force for Greece“. 
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der technischen Hilfe soll außerdem die Fähigkeit verbessert werden, legislative oder 
administrative Auflagen wirksam und gerecht umzusetzen; ferner sollen die 
Steuerverwaltungsreform und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -betrug, das 
öffentliche Finanzwesen sowie die Reform der öffentlichen Verwaltung unterstützt werden. 

Die EU hilft Griechenland auch dabei, eine unabhängige und stärkere nationale 
Statistikbehörde zu schaffen; gemäß einem speziellen Aktionsplan (JOSGAP) sollen 
vorrangig aussagekräftige Statistiken der öffentlichen Finanzen erstellt werden. Der Plan sieht 
zudem die Unterstützung in vielen anderen Statistikbereichen sowie bei der Umorganisation 
der nationalen Statistikbehörde vor. Ein ortsansässiger hochrangiger Berater wurde ernannt 
und nachhaltige technische Hilfe von Experten auf permanenter Basis im Bereich öffentliche 
Finanzen und gegebenenfalls in Bezug auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und 
andere Statistik-Bereiche organisiert. Diese Verbesserungen, die durch die neue Verwaltung 
der nationalen Statistikbehörde begünstigt werden, haben bereits zu positiven Ergebnissen 
geführt, sodass drei aufeinanderfolgende Mitteilungen des Defizits und des Schuldenstands 
von Eurostat bestätigt werden konnten. Die entsprechenden Fortschritte müssen jetzt 
konsolidiert und die Kompetenzen griechischer Statistiker ausgebaut werden. 

3. SCHLÜSSELMASSNAHMEN FÜR WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG  

3.1. Strukturreformen zur Förderung von Unternehmen und Investitionen 

Die Ausschöpfung des Potenzials der griechischen Produkt- und Dienstleistungsmärkte wird 
nachhaltige Anstrengungen und ein entschlossenes politisches Engagement erfordern, damit 
der Wirrwarr an komplexen Rechtsvorschriften und ineffektiven Verwaltungsstrukturen 
beseitigt werden kann. Zu präskriptive Vorschriften sowie unverhältnismäßige und 
tiefgreifende Kontrollen tragen zu geschlossenen Märkten und sklerotischem Wettbewerb bei. 
Anhand dieser Faktoren lässt sich unter anderem erklären, warum Griechenland bei der 
Erstellung internationaler Ranglisten zu Wirtschaftsfreundlichkeit und Korruption durchweg 
so schlecht abschneidet. 

Um Erfolg zu haben, sollte die griechische Regierung für die Wirtschaft eintreten und diese 
als Partner anstatt als Risikoquelle sehen. Die Wirtschaft ihrerseits muss dieses Vertrauen 
durch Einhaltung der rechtlichen und steuerlichen Auflagen zurückzahlen.  

Es gibt viele naheliegende – wenn auch nicht einfache – Schritte, die die griechischen 
Behörden ergreifen können, um die schwierigen Bedingungen zu verbessern, unter denen 
griechische Unternehmen derzeit tätig sind. Einige dieser Reformen brauchen Zeit, um 
Wirkung zu entfalten. Ein frühzeitiges, entschlossenes Handeln wird jedoch eindeutig 
signalisieren, dass Griechenland bereit ist, für ein unternehmensfreundlicheres Umfeld zu 
sorgen. 

Die im überarbeiteten MoU enthaltenen Verpflichtungen bilden gute Vorgaben für diese 
Reform, die eine umfassende Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung erfordert, damit 
diese der griechischen Wirtschaft hilft, statt sie zu behindern. Der Reformprozess kann mit 
Bereichen fortgesetzt werden, die dringend reformiert werden müssen – wie Ausfuhren, 
Zollverwaltung und öffentliches Vergabewesen. 

Erleichterung und Förderung von Ausfuhren 
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Die griechische Wirtschaft ist traditionell weniger offen als viele ähnlich große 
Volkswirtschaften, die mehr einführen (33 % des BIP) als ausführen (22 % des BIP) und das 
Ausfuhrdefizit durch Kredite finanzieren. Griechenland muss nun Schritte zur 
Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts ergreifen und die Entstehung eines 
erfolgreichen Exportsektors fördern.  

Administrative Verfahren und Hemmnisse, die die Beförderung von Waren in andere Länder 
unnötig erschweren, lassen sich rasch beseitigen. Die derzeitige Ausfuhrabfertigung und die 
Zollformalitäten stellen eine wesentliche Hürde für Unternehmen dar und schrecken mit hoher 
Wahrscheinlichkeit viele potenzielle kleinere Ausführer davon ab, Überseemärkte zu 
erschließen. 

Viele verschiedene Ministerien und Stellen verlangen unnötige Bescheinigungen und 
Dokumente, die im Zuge der Ausfuhrabfertigung beigebracht werden müssen. Beim Versand 
von Waren dauert die Zollabfertigung in Griechenland im Durchschnitt 20 Tage – der EU-
Durchschnitt liegt bei 10 Tagen. Bei 90 % der griechischen Ausfuhrsendungen finden Waren- 
oder Dokumentenkontrollen statt – der EU-Durchschnitt liegt bei 5 %. 

Durch zügige Aufhebung überflüssiger Dokumentationspflichten und Neugestaltung der 
Zollverfahren lassen sich diese „reinen Kosten“ zu einem Großteil vermeiden. Anstrengungen 
zur Straffung und Automatisierung der Ausfuhrabfertigungs- und Zollformalitäten, die durch 
technische Hilfe unterstützt werden, sind bereits in die Wege geleitet worden. Die 
entsprechenden Arbeiten sollten dringend abgeschlossen werden.  

Diese Anstrengungen sollten durch eine Regierungsstrategie sowie eine Reform und die 
Abstimmung aller zuständigen Ministerien und Stellen untermauert werden, um Exporteuren 
zu helfen, die überseeische Märkte in ihre Absatzstrategie einbeziehen wollen. Insbesondere 
sollte neuen Exporteuren ermöglicht werden, Chancen auf vielversprechenden Märkten zu 
suchen. 

Bei der Herstellung und Ausfuhr von Waren handelt es sich um eine kurzfristige Priorität, da 
die griechische Wirtschaft traditionell auf KMU sowie der Be- oder Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse basiert; weitere mittelfristige Initiativen sollten darauf 
abzielen, die Dienstleistungsausfuhren zu erhöhen und das Tourismuspotenzial des Landes 
besser auszuschöpfen. 

Wettbewerb und Marktzugang 

Wettbewerbsintensivere Märkte und eine weniger willkürliche öffentliche Unterstützung 
werden Griechenland zugute kommen. Beispielsweise wird mehr Wettbewerb auf den 
Energiemärkten den Verbrauchern nutzen, die Versorgungssicherheit erhöhen und zur 
Erreichung der Umweltziele beitragen. Eines stärkeren Wettbewerbs bedarf es auch in der 
Pharmaindustrie auf dem Markt für patentfreie Arzneimittel, um zu preiswerteren Generika zu 
gelangen, die dazu beitragen können, das Gesundheitsbudget unter Kontrolle zu halten. 

Eine gezielte Beihilfepolitik kann dem Konjunkturaufschwung in Griechenland förderlich 
sein und gleichzeitig die Belastung aufgrund einer Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
minimieren, sofern die öffentlichen Ausgaben in Bereiche gelenkt werden, die langfristiges 
Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigen. Die griechische Regierung hat 
sich bereit erklärt, eine zentrale Stelle einzurichten, die staatliche Beihilfen vor Anmeldung 
etwaiger Hilfsmaßnahmen bei der Kommission kontrollieren und überprüfen soll. Die 
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Kommission kann den griechischen Behörden die erforderliche technische Hilfe leisten, um 
ihnen bei der Umsetzung dieses Ziels zu helfen. 

Wichtige Initiativen wurden auf den Weg gebracht, um den Zugang zu Märkten zu 
verbessern, den Wettbewerb anzukurbeln und eine stärker wettbewerbsorientierte 
Preisgestaltung zu fördern. Die vollständige Anwendung des Gesetzes von 2011 über die 
reglementierten Berufe (Gesetz 3919/2011) kann viele restriktive Bestimmungen über das 
Recht auf Ausübung bestimmter Berufe oder die Art und Weise, in der sie ausgeübt werden 
können, hinfällig machen. Dieses Gesetz wird nun umgesetzt und die Vorschläge zur 
Einführung von Beschränkungen aufgrund des „öffentlichen Interesses“ werden sorgfältig 
geprüft. Die Task Force koordiniert die technische Hilfe und vermittelt den griechischen 
Behörden die juristischen Fachkenntnisse, damit sie die Sekundärvorschriften im Hinblick auf 
eine stärkere Liberalisierung der reglementierten Berufe anpassen, die Auswirkungen der 
entsprechenden Maßnahmen analysieren und die Organisation bestimmter Rechtsberufe, 
insbesondere der Berufsgruppe der Rechtsanwälte, überprüfen können. 

Die rigorose Überprüfung der politischen Rahmenbedingungen in einigen Schlüsselsektoren 
dürfte bis Herbst abgeschlossen sein. Dies könnte Anfang 2013 den Weg für 
Legislativmaßnahmen zur Aufhebung von Rechtsvorschriften ebnen, die Wettbewerb und 
Preisflexibilität verhindern. 

Transparente und effiziente öffentliche Beschaffungsmärkte 

Die griechischen Beschaffungsmärkte sind höchst ineffizient, was sowohl den öffentlichen 
Auftraggebern, die nicht die für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen erforderlichen 
Materialien und Leistungen erwerben können, als auch den Lieferanten schadet. Die 
Vergabeverfahren ziehen sich lange hin, sind mit hohen Kosten verbunden und 
undurchsichtig und führen zu schlechten Ergebnissen. Häufig werden Verfahren infolge von 
Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt. Unzählige Vergabestellen organisieren eine Vielzahl oft 
kleiner Aufträge und sind nicht in der Lage, ihren Bedarf zu definieren und die Verfahren 
sachgerecht durchzuführen. 

Die griechische Regierung hat sich verpflichtet, eine kohärente, ehrgeizige Agenda zur 
Überarbeitung der griechischen Vergabevorschriften, –strukturen und –praktiken umzusetzen. 
Dies umfasst die Vereinfachung der Regeln, die Einrichtung eines Aufsichtsorgans für das 
Vergabewesen, einen stärkeren Rückgriff auf spezielle Vergabestellen und Rahmenverträge, 
einen umfassenderen Einsatz neuer Vergabemethoden sowie die Einrichtung eines Portals für 
alle öffentlichen Ausschreibungen, die Einführung von e-Vergabe-Lösungen und mehr 
Aufmerksamkeit für Interessenkonflikte. Die griechische Regierung hat zugesagt, bis Mitte 
2012 einen Fahrplan für eine umfassende Reform der griechischen Vergabevorschriften und 
-verwaltung zu veröffentlichen. Die Europäische Kommission wird dieses wichtige Vorhaben 
durch technische Hilfe unterstützen. 

Reduzierung des Verwaltungsaufwands und Umsetzung von Verfahren zur besseren 
Rechtsetzung 

Die griechischen Rechtsvorschriften werden oft sektorbezogen ausgearbeitet, ohne dass den 
Gesamtauswirkungen für Beteiligte und Unternehmen hinreichend Rechnung getragen wird. 
Griechische Unternehmen führen zahlreiche Beispiele von Regelungen oder 
Verwaltungspraktiken an, die zu unverhältnismäßigen Kosten oder Beschränkungen führen. 
Das demnächst zu verabschiedende Gesetz zur Verbesserung der Rechtsetzung wird für mehr 
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Disziplin beim Erlass neuer Vorschriften sorgen, da es vorsieht, dass der Handelsgeschäfte 
behindernde Verwaltungsaufwand reduziert wird und bessere Rechtsetzungsmethoden auf 
neue Gesetzgebungsinitiativen angewandt werden. 

Die Verpflichtung, im Finanzministerium eine Direktion mit der Gesamtverantwortung für 
Planung, Management und Überwachung der Strukturreformen einzurichten, bietet die 
Möglichkeit, Wirtschaft und Unternehmen in den Mittelpunkt einer neuen 
Wachstumsstrategie zu stellen. Die Direktion kann als eine Art neuralgisches Zentrum für den 
gesamten Reformprozess dienen. Diese Reformmanagementkapazität muss dringend 
aufgebaut werden. 

Erleichterung neuer Investitionen 

Rechtliche und administrative Anforderungen und die Beteiligung einer Vielzahl von 
Behörden machen Investitionen in neue Anlagen oder Projekte zu einer langwierigen und 
kostspieligen Angelegenheit. Flächennutzungspläne und Umweltgenehmigungen werden 
häufig als Investitionshindernisse angeführt. Am stärksten betroffen sind Unternehmen aus 
den Bereichen Energie (insbesondere erneuerbare Energien), Vertrieb, Logistik und 
Transport. Bei Streitigkeiten kommt sowohl in der Verwaltungsphase als auch in der 
gerichtlichen Phase erschwerend hinzu, dass viele gerichtliche Maßnahmen eine 
aufschiebende Wirkung haben, dass es in wichtigen Dienststellen der Verwaltung an Personal 
oder Kompetenz fehlt usw.  

Die griechische Regierung hat zugesagt, eine Reihe von unlängst verabschiedeten 
Rechtsvorschriften zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für bestimmte 
Berufsgruppen und für das verarbeitende Gewerbe sowie zur Beschleunigung der Erteilung 
von Umweltgenehmigungen für Projekte und Aktivitäten umzusetzen. Die 
Enteignungsverfahren, die Gegenstand komplexer Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 
waren, sollen ebenfalls in Kürze überarbeitet werden. Die im Zusammenhang mit der 
Justizreform eingeleiteten Entwicklungen werden zur Beschleunigung der Gerichtsverfahren 
und zur Aufarbeitung des Verfahrensstaus führen. 

Die griechische Regierung hat auch Schritte unternommen, um Existenzgründungen zu 
erleichtern. Allerdings ist noch Spielraum für eine weitere Rationalisierung der 
entsprechenden Verfahren vorhanden.  

Von der Errichtung des Kataster-/Grundbuchamts werden ebenfalls positive 
Investitionsanreize ausgehen. 83 Mio. EUR wurden bereits aus den EU-Strukturfonds 
bereitgestellt, um eine IT-Infrastruktur für die digitale Eintragung von Rechten an aktivem 
Eigentum und die Validierung von staatlichen Besitzansprüchen zu schaffen, einschließlich 
der Abgrenzung von Waldflächen und der Digitalisierung von Rechten an aktivem Eigentum, 
die in städtischen Gebieten in Grundschuldregistern auf Papier eingetragen sind. Das MoU 
enthält in Bezug auf das Kataster-/Grundbuchamt bestimmte Ziele und sieht vor, bis 2020 ein 
vollständiges Kataster einzurichten und landesweit Katasterämter zu betreiben. Die 
Kommission wird die Bemühungen der griechischen Behörden um Einhaltung des Zeitplans 
für die Errichtung des Kataster-/Grundbuchamts unterstützen, das Sicherheit bietet und dazu 
beitragen kann, Investoren anzuziehen. 

Zwar sind zur Beseitigung administrativer Investitionshindernisse bereits eine Reihe von 
Einzelmaßnahmen eingeleitet worden bzw. geplant, es besteht aber noch Spielraum für ein 
systematisches, abgestimmtes Vorgehen gegen solche Hindernisse. 



 

DE 35   DE 

Steuerreform zur Unterstützung der Unternehmen 

Fortschritte bei der Reform der Steuerverwaltung und die notwendigen Reformen der 
Steuervorschriften würden ebenfalls zu einem wesentlich günstigeren Umfeld für 
Unternehmen in Griechenland führen. Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung trägt 
maßgeblich zur Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen für Wirtschaftsakteure bei, die die 
Steuervorschriften einhalten und unter dem unlauteren Wettbewerb jener Akteure leiden, die 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterziehen. Das MoU über das zweite 
wirtschaftliche Anpassungsprogramm enthält eine Reihe von Bestimmungen, die darauf 
abzielen, eine moderne, flexible und leistungsfähige Steuerverwaltung zu schaffen. 

Die diesbezüglichen Anstrengungen werden durch technische Hilfe im Rahmen eines 
IWF/EU-Aktionsplans unterstützt, der neun gemeinsam mit den griechischen Behörden 
ermittelte Bereiche abdeckt (Audit, Steuerbeitreibung, Streitbeilegung, große Steuerzahler, 
vermögende Privatpersonen und einkommensstarke Selbständige, Risiko- und 
Einkommensanalyse, Dienste für Steuerzahler, Eintragung, Durchsetzung der 
Steuererklärungs- und Steuerzahlungspflicht, Organisation und Management). 

Die Vereinfachung der Steuervorschriften wird entscheidend zum Erfolg der Maßnahmen 
insgesamt beitragen. In diesem Bereich können sich die Anstrengungen auf den nach 
Maßgabe des MoU über das erste wirtschaftliche Anpassungsprogramm gefassten Beschluss 
stützen, das Gesetz über die Rechnungsführung aufzuheben und es durch wesentlich 
einfachere Vorschriften zu ersetzen, da die derzeitigen Regeln schwer einzuhalten sind, 
unternehmerische Initiativen behindern und eine stark abschreckende Wirkung auf 
ausländische Investoren haben. 

Die Verschlankung der Steuerverwaltung dürfte auch fällige MwSt-Erstattungen 
beschleunigen und würde somit insbesondere KMU und griechischen Exporteuren zugute 
kommen, da der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit ihrer Liquidität abgebaut wird.  

Die Kommission ist bereit, im Zuge der eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung Griechenland bei der Aushandlung eines Steuerabkommens mit der 
Schweiz zu unterstützen, das dem Land dabei helfen könnte, von eigenen Bürgern 
geschuldete Steuern beizutreiben. Ein solches Abkommen müsste in vollem Einklang mit den 
entsprechenden Vorgaben des EU-Rechts stehen. 

3.2. Erhöhung der Liquidität für KMU 

Den KMU kommt im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Griechenland 
eine Schlüsselrolle zu. 99,9 % aller Unternehmen in Griechenland sind KMU, 96,5 % 
Kleinstunternehmen. Viele KMU kämpfen ums Überleben: Gegenüber 2010 mussten 2011 
sechs von zehn Firmen einen Gewinnrückgang hinnehmen. 150 000 KMU-Arbeitsplätze 
fielen 2011 weg. Einer neueren vom griechischen KMU-Verband in Auftrag gegebenen 
Erhebung zufolge werden 2012 schätzungsweise 60 000 kleine und mittlere Unternehmen 
schließen und weitere 240 000 Arbeitsplätze wegfallen. 

Wie in Abschnitt 2 dieses Anhangs beschrieben, wird aus den EU-Strukturfonds eine 
umfangreiche Unterstützung für KMU geleistet. Über 4 Mrd. EUR stehen zur Verfügung, um 
Liquidität, Betriebskapital und Garantien für die Kreditvergabe an KMU bereitzustellen; eine 
weitere Milliarde EUR wird aus dem neu eingerichteten KMU-Garantiefonds zur Verfügung 
gestellt. Dennoch kommt diese Finanzierung nicht immer bei der Realwirtschaft an. Die 
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griechischen Behörden und die griechischen Banken sollten stärkere Anstrengungen 
unternehmen, um die Auszahlungen im Rahmen der bestehenden Regelungen zu überwachen 
und gemeinsam die Hindernisse für deren wirksame Umsetzung zu überwinden.  

Insbesondere bedarf es verstärkter Anstrengungen zur Beschleunigung der Verfahren für die 
Genehmigung von Zuschüssen und zur Beseitigung diesbezüglicher Verwaltungsengpässe 
(intensive Überwachung von Auszahlungen, Vereinfachung von Verträgen und 
Genehmigungsverfahren, Verkürzung der Genehmigungsfristen, Verringerung der Zahl der an 
den Verfahren Beteiligten usw.). Darüber hinaus müssen die einschlägigen Rechtsvorschriften 
und Verträge für Zuschüsse im Hinblick auf die Bereitstellung von Betriebskapitalkrediten 
dringend angepasst werden. Schließlich würden die KMU Griechenlands erheblich von einer 
frühzeitigen Umsetzung der EU-Richtlinie über Zahlungsverzug profitieren. 

3.3. Verbesserung der Funktionsweise wichtiger Wirtschaftsbereiche durch 
Privatisierung 

Privatisierung ist ein entscheidender Teil des Reformprozesses. Der wichtigste Grund für die 
Privatisierung in Griechenland ist, dass Anlagevermögen im Privatsektor besser genutzt 
werden kann und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Realwirtschaft verbessert wird. Darüber 
hinaus dienen erfolgreich privatisierte und besser geführte Unternehmen als Vorbilder, die zu 
weiteren positiven Effekten führen.  

Der Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) wurde eingerichtet, um die 
staatlichen Vermögenswerte zu verwalten. Dieser Fonds fordert regelmäßig zu 
Interessenbekundungen für die staatlichen Vermögenswerte auf, wozu kürzlich auch 
Ausschreibungen für Immobilien und den Verkauf des Gasversorgungsunternehmens 
gehörten. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Verankerung des 
Privatisierungsprozesses durch eine zunehmende Vielfalt der Sorten an angebotenen Aktiva 
weist diese Entwicklung in die richtige Richtung. 

Bei vielen Vermögenswerten sind die gegenwärtigen Marktbedingungen und die technischen 
Hemmnisse in Griechenland einer Privatisierung in großem Maßstab jedoch noch nicht 
förderlich. Diese Unsicherheit ist u.a. auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten zurückzuführen, 
eine vernünftige Bewertung der staatlichen Vermögenswerte durchzuführen. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Herausforderungen, die von den griechischen Behörden, dem HRADF und 
der Europäischen Kommission in Angriff genommen werden müssen. Hierzu gehören u.a. die 
Beibehaltung einer „goldenen Aktie“ nach der Privatisierung und die Notwendigkeit einer 
vorherigen Genehmigung von staatlichen Beihilfemaßnahmen für Staatsbetriebe. Weitere 
Fragen, die geklärt werden müssen, sind die Beschleunigung der Erfassung des staatlichen 
Grundbesitzes, der Rechtsstatus von Landnutzungsrechten, die Bereitstellung von 
Wirtschaftsinformationen über individuelle Rechte an Grund und Boden oder die Fähigkeit 
zur Kartierung oder Entwicklung von Flächennutzungsplänen durch die Grundbuchämter. 

Vermögenswerte müssen vor dem Verkauf angemessen „vorbereitet" werden. Vor der 
Privatisierung müssen ordnungsgemäß geprüfte Jahresabschlüsse aufgestellt, 
Umstrukturierungspläne ausgearbeitet, Personalveränderungen vorgenommen und die 
Finanzierung sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sollte die 
Wertverbesserung der Vermögensgegenstände in der Regel vor ihrer Privatisierung 
stattfinden. Ferner verlangt die erfolgreiche Eigentumsübertragung öffentlicher 
Vermögenswerte die Entwicklung eines geeigneten Regelungsrahmens und eine eindeutige 
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langfristige Strategie. Die Politik muss diesen Rahmenbedingungen Rechnung tragen, um die 
Entstehung nicht regulierter Privatmonopole zu verhindern.  

Die Kommission steht in engem Kontakt mit dem HRADF und dem Finanzministerium, um 
das Privatisierungsprogramm erfolgreich zu gestalten und die Maßnahmen im Einklang mit 
den Vorschriften über staatliche Beihilfen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang hat die 
Kommission Leitlinien zur Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen bei der 
Umstrukturierung und/oder Privatisierung von Staatsunternehmen vorgelegt.  

In einigen genau abgegrenzten Fällen und ohne von den in Abschnitt 3.4 erwähnten 
vorrangigen Projekten Abstriche zu machen, kann das Privatisierungsprogramm in Form von 
technischer Unterstützung oder Förderung von Anlageinvestitionen in Bereichen wie Energie 
oder Verkehr durch die EU-Strukturfonds flankiert werden, damit die staatlichen 
Vermögenswerte im Hinblick auf eine Veräußerung vorbereitet werden, indem zunächst ihre 
Betriebsabläufe effizienter gestaltet werden, was zu besseren Ergebnissen für die Nutzer und 
einer höheren potentiellen Wertschöpfung dieser Vermögenswerte führt. 

3.4. Wachstum und Arbeitsplätze durch Förderung von Infrastrukturinvestitionen 

Das Fehlen geeigneter Infrastrukturen in Griechenland ist ein wesentliches 
Wachstumshemmnis. Zielgerichtete Infrastrukturinvestitionen können einen erheblichen 
Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung leisten. Die EU-Strukturfonds können in 
diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Sobald das Risikoteilungsinstrument vereinbart 
ist, kann es mithelfen, erhebliche Privatinvestitionen anzulocken. 

Zu den 181 vorrangigen Vorhaben für Wachstum und Beschäftigung, die von den 
griechischen Behörden und der Kommission im November 2011 benannt wurden, gehörten 
zahlreiche Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr, Abfallwirtschaft oder Energie. 
Einige befinden sich in der Umsetzungsphase, während andere auf eine Realisierung 
vorbereitet werden. Bei mehreren Vorhaben gibt es ernsthafte Schwierigkeiten, die 
unverzüglich in Angriff genommen werden müssen.  

Ihre vollständige Umsetzung bis spätestens 2015 soll die Wettbewerbsfähigkeit der 
griechischen Wirtschaft stärken, positive Auswirkungen auf andere Bereiche wie den 
Fremdenverkehr haben und die Lebensqualität verbessern. Die durch die Strukturfonds 
bereitgestellten Mittel sollen durch zusätzliche öffentliche Mittel und Privatinvestitionen 
ergänzt werden. Hindernisse für die vollständige Umsetzung dieser Vorhaben sollen beseitigt 
werden. 

Im Hinblick auf die Größe und die Auswirkungen sind die wichtigsten Vorhaben fünf 
Autobahnkonzessionen (1 400 km des Transeuropäischen Netzes), auf die gegenwärtig 
3,2 Mrd. EUR an nationalen und EU-Ausgaben entfallen. Sofern sie fertig gestellt werden, 
können sie voraussichtlich 30 000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen und zu dem so 
sehr benötigten Aufschwung bei Investitionen und Beschäftigung führen. Vier dieser 
Vorhaben sind gegenwärtig blockiert und müssen ohne weitere Verzögerung wieder 
aufgenommen werden. Der Bau dieser Netze kann zur Modernisierung von Infrastrukturen 
beitragen, eine nach wie vor entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung dieses Landes. 
Hierdurch wird auch die Position Griechenlands in Südosteuropa gestärkt, da die wichtigsten 
Verkehrskorridore, die das Land mit anderen Mitgliedstaaten und Beitrittsländern bzw. 
potenziellen Beitrittsländern verbinden, fertig gestellt werden. Darüber hinaus wird die 
Verkehrssicherheit verbessert. 
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Verkehrsnetze 

Mehr als in anderen Mitgliedstaaten hängen Wirtschaft und Lebensstandard in Griechenland 
von der Qualität und Effizienz der Hafendienste und der Seeverkehrsverbindungen ab. In den 
Häfen werden mehr als 85 % des externen Güterverkehrs Griechenlands umgeschlagen, 
wodurch die Versorgungssicherheit der Inseln gewährleistet wird. Auf die griechischen Häfen 
entfallen 22 % des Gesamtaufkommens an Seeverkehrspassagieren in der gesamten EU. Die 
griechischen Häfen verfügen ferner über das Potenzial, einen Großteil der interkontinentalen 
Handelsströme nach Osteuropa aufzunehmen. 

Die griechischen Häfen stehen vor drei Hauptproblemen: schlechte Ausrüstung und geringe 
Investitionsausgaben für Infrastrukturvorhaben; sehr schlechte Verbindungen zum Hinterland 
(Eisenbahn- und Straßenverkehr) sowie verwaltungstechnische und betriebliche Mängel. 
Häufig wurden Entscheidungen über die Entwicklung der Häfen auf lokaler oder regionaler 
Basis getroffen, ohne die strategischen Prioritäten auf nationaler Ebene zu berücksichtigen. 

Auf den Fremdenverkehr entfallen 15 % der griechischen Wirtschaftsleistung, wenn die 
indirekten Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige mitberücksichtigt werden. Er stützt 
sich im Wesentlichen auf erschwingliche und effiziente Verkehrsanbindungen. 
Flugverbindungen nach Griechenland, insbesondere zu den regionalen Flughäfen, leiden unter 
dem Fehlen einer modernen Flugsicherung, einen unzureichenden Flughafenbetrieb 
(begrenzte Betriebszeiten usw.) sowie hohen Flughafengebühren. Das Fehlen einer 
angemessenen Infrastruktur – beispielsweise Yachthäfen und Anlegestellen für 
Kreuzfahrtschiffe – beeinträchtigt ebenfalls die Qualität des Fremdenverkehrs.  

Die neue TEN-V-Strategie zählt die Häfen von Igoumenitsa, Patras, Piräus und Saloniki zum 
europäischen Kernverkehrsnetz. Die wichtige Eisenbahnverbindung zwischen Piräus und 
Saloniki sowie die Meeresautobahn zwischen Athen/Piräus und Limassol gehören zu den in 
der Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ aufgeführten Verkehrskorridoren. 

Das griechische Verkehrssystem könnte modernisiert werden durch: 

– Öffnung des Personenverkehrs mit Bussen und Taxis, indem die verbleibenden 
Einschränkungen abgeschafft werden, 

– Einrichtung einer einheitlichen Verwaltungsstelle für schiffsbezogene 
Berichterstattung. Für Schiffe gilt eine Vielzahl von Vorschriften, die zu 
Verzögerungen bei der Fracht- und Passagierabfertigung führen. Diese Formalitäten 
binden ferner Personal der Schiffsindustrie und des Staates. 

– Bereitstellung einer angemessenen Entscheidungsstruktur und eines Rahmens für die 
Privatisierung von Häfen und Flughäfen, der die Bildung privater Monopole 
verhindert, Nutzer nicht diskriminiert und für eine völlige Transparenz der 
Rechnungslegung sowie eine angemessene Kontrolle durch die Behörden sorgt. 
Neue Eigentümer oder Konzessionäre sollten die im Hinblick auf EU-finanzierte 
Projekte eingegangenen Verpflichtungen beachten.  

Der Eisenbahnverkehr könnte verbessert werden durch: 

– Leasing von rollendem Material für den Personenverkehr, das vom nationalen 
Betreiber nicht benötigt wird; 
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– Schaffung eines Rahmens für Personenverkehrsbetreiber aus der EU, um 
Neugeschäfte in fairem Wettbewerb mit dem bestehenden Betreiber durchführen zu 
können; 

– Überprüfung der Grenzförmlichkeiten und –vereinbarungen, um den Güterverkehr 
im Verkehrskorridor X zu erleichtern und Grenzschließungen abzuschaffen. 

Die Kommission kann für technische Hilfe sorgen, damit sich die griechischen Behörden an 
die bewährten Verfahren bei der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen in anderen 
Mitgliedstaaten anpassen können. Sie kann ebenfalls für technische Hilfe bei der 
Flugsicherung sorgen und möglicherweise moderne Ausrüstungen finanzieren. 

Seefrachtverkehr 

Der Seefrachtverkehr gehört traditionell zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen 
Griechenlands. Eine Vielzahl von Faktoren (niedrige Frachtraten, Abschaffung eines 
Fachministeriums) haben die Entscheidung der Reeder beeinflusst, ihre Schiffe auszuflaggen. 
Falls dieser Trend anhält, werden neben den Arbeitsplätzen an Bord und den 
Steuereinnahmen auch die Arbeitsplätze in den Verwaltungen der Reedereien beeinträchtigt. 
Die Wirtschaftskrise hat die griechische Küstenschifffahrt beeinträchtigt. Die Unternehmen 
haben nur geringe oder kaum Einkünfte, auch wenn sie öffentliche Aufträge erhalten. In 
einigen Fällen hat dies Angebot und Qualität der Verbindungen, insbesondere (aber nicht 
ausschließlich) zu den kleineren Inseln, beeinträchtigt, deren Wachstumschancen hierdurch 
gefährdet werden. Um sein maritimes Potenzial vollständig zu nutzen und die Chancen für ein 
maritimes Wachstum wahrzunehmen, muss Griechenland in der gesamten 
Schifffahrtsindustrie eine besser geeignete Verwaltungsstruktur aufbauen. 

IKT und Breitband-Infrastruktur 

Griechenland liegt, was die Breitbandverbreitung betrifft, im Wesentlichen aufgrund des 
fehlenden Ausbaus von elektronischen Diensten unter dem EU-Durchschnitt. Die 
Bemühungen sollten sich auf die Fertigstellung von national bedeutenden Projekten 
konzentrieren, um Breitbandnetze in einer größeren Zahl von Städten zu verbreiten und 
schnelle Breitbandverbindungen (Glasfaser) für mehr öffentliche Gebäude anzubieten, damit 
die öffentlichen und privaten Ausgaben für Telekommunikation gesenkt werden können.  

Eine größere Breitbandverbreitung hängt von einem größeren Angebot an elektronischen 
Diensten ab. Schwerpunkte sollten die im MoU herausgestellten Bereiche haben. Der Einsatz 
der IKT dürfte Bürgern und öffentlichen Finanzen in Bereichen wie Gesundheitswesen (z.B. 
elektronische Verschreibungen, Interoperabilität zwischen dem Gesundheitsministerium und 
öffentlichen Krankenhäusern), Katasterwesen (z.B. weitere Digitalisierung der 
Grundbuchrechte) und dem öffentlichen Vergabewesen (z.B. elektronische Auftragsvergabe) 
erhebliche Vorteile bringen. Im Unternehmensbereich sollten die Chancen durch digitale 
Dienste voll genutzt werden, beispielsweise indem KMU dabei unterstützt werden, das 
Internet für den Zugang zu internationalen Märkten zu nutzen. 

3.5. Künftige Wachstumsquellen 

3.5.1. Nutzung des Potenzials des Energiesektors für Wachstum und Arbeitsplätze 

Die Energiepolitik hat in Griechenland das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Erholung des Landes zu leisten. Darüber hinaus fördert die Entwicklung der 
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mit der übrigen Region verbundenen Energieinfrastrukturen die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Produktivität des Energiesektors in Griechenland. 

Im Energiebereich steht Griechenland vor erheblichen Herausforderungen. Es ist in hohem 
Maße abhängig von fossilen Brennstoffen (der Großteil des Stroms wird durch Braunkohle 
erzeugt). Die meisten Inseln sind nach wie vor isoliert und hängen von Dieselgeneratoren 
oder Dieselkraftwerken ab. Die Gesamteffizienz der Stromerzeugung gehört zu den 
niedrigsten in Europa. Der Energiesektor wird von wenigen staatlichen Unternehmen mit 
niedriger Produktivität dominiert, die noch entflochten werden müssen. Industriekunden 
beklagen, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet, dass sie mit die höchsten 
Energiepreise in Europa zahlen müssen. Insbesondere im Bauwesen gibt es erhebliche 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Griechenland hat die Möglichkeit, ein Vorreiter bei der nachhaltigen Energieerzeugung zu 
werden. Nur wenige europäische Länder verfügen über eine derartige Vielfalt an erneuerbaren 
Energieträgern. Wind und Sonne im Übermaß, aber auch Wasserkraft, Erdwärme und 
Biomasse bieten das Potenzial, sich an die Spitze der Ökostromerzeugung zu setzen. Die 
strategische geografische Lage Griechenlands sowie die Exploration der Offshore-Öl- und 
Gasvorkommen bieten die Möglichkeit, das Land zu einem Gashandelsplatz zu entwickeln. 
Die Umsetzung der Liberalisierungsmaßnahmen der EU und der Privatisierungsbemühungen 
sollten zu einer wettbewerbsfähigeren Industrie führen. 

Um dieses Potenzial zum Vorteil der griechischen Energiekunden, aber auch zur 
Unterstützung der EU-Ziele im Hinblick auf Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu 
nutzen, müssen folgende Maßnahmen weitergeführt werden. 

Die Privatisierung der Strom- und Gasmärkte bietet die Möglichkeit, ihre Effizienz zu 
verbessern. Der Privatisierungsprozess muss rasch abgeschlossen werden. Gleichzeitig muss 
ein Rahmen geschaffen werden, damit sich in naher Zukunft wettbewerbsfähige Märkte 
entwickeln können. Durch einen gut funktionierenden Rahmen, wozu eine echte Entflechtung 
und die vollständige Öffnung der Strom- und Gasmärkte gehört, entstehen für große und 
kleine Stromerzeuger neue Investitionschancen. Hierdurch wird der griechische Energiesektor 
zu einem dynamischen und wettbewerbsfähigen Markt, der auch allen anderen 
Wirtschaftsbereichen wirtschaftliche Vorteile verschafft. 

Die Strom- und Gasnetze müssen modernisiert werden. Mit besseren Gasspeichern und 
Leitungsnetzen wird Griechenland von seiner strategischen geografischen Lage als Tor zum 
europäischen Gasmarkt profitieren können. Eine Stromverbindung zwischen den größeren 
Inseln und dem Festland sowie zwischen den kleineren Inseln ist Voraussetzung für eine 
umfassendere Nutzung von Wind- und Fotovoltaikanlagen. Unabdingbar ist auch eine 
Verstärkung des Übertragungsnetzes auf dem Festland, um erneuerbare Energien für den 
Inlandsmarkt integrieren und Strom in großen Mengen in andere Teile Europas exportieren zu 
können. Griechenland ist ein natürlicher Durchgangsweg für einen Großteil der 
Gaslieferungen aus dem Kaspischen Meer und dem östlichen Mittelmeer.  

Das Programm TEN-E und die neue Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ können 
maßgeblich dazu beitragen, Investitionen auf diesen Bereich zu konzentrieren und zu 
finanzieren. Klare Signale, dass das Energiewesen ein offener und funktionierender Sektor der 
griechischen Wirtschaft ist und sich der Zugang zu seiner Infrastruktur auf einen nicht 
diskriminierenden Netzzugang stützt, tragen ebenfalls dazu bei, diesen Bereich für 
Privatinvestitionen attraktiv zu machen. 
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Der breite Einsatz erneuerbarer Energieträger erfordert eine umfassende Reform der 
Unterstützungsregelung. Um die notwendigen Investitionen zu mobilisieren, muss der 
Regulierungsrahmen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Finanzstabilität beachten. Um 
seine komparativen Vorteile auszuspielen, legt Griechenland besonderen Wert auf die 
verstärkte Nutzung von Sonnen- und Windenergie. Sobald das Vertrauen der Investoren 
wiederhergestellt ist, kann sich ein wettbewerbsfähiger Bereich der erneuerbaren 
Energiequellen auf allen Wertschöpfungsstufen entwickeln. Der Beitrag dieses Sektors zum 
Wirtschaftswachstum könnte durch die HELIOS-Initiative zusätzlich gestärkt werden. Sie 
sollte durch die Inbetriebnahme einiger großer Fotovoltaik-Anlagen, die zunächst auf den 
heimischen Verbrauch ausgerichtet sind, auf den Weg gebracht werden. Mit der Ausbreitung 
des Projekts und der Verfügbarkeit von Übertragungskapazitäten sollten Exporte in die 
übrigen europäischen Länder angestrebt werden, um den anderen Mitgliedstaaten dabei zu 
helfen, ihre Ziele für 2020 wirtschaftlich zu erreichen. 

Die Gebäudesanierung im öffentlichen und privaten Sektor ist entscheidend für die 
Verwirklichung der Energieeffizienzziele und schafft darüber hinaus Arbeitsplätze. Die im 
Rahmen des „Exoikonomo“-Plans für Haushalte bereitstehenden Finanzmittel werden nicht 
wirksam genutzt und sollten KMU zur Verfügung gestellt werden. Zusätzliche Instrumente 
sind notwendig, um Maßnahmen im Zusammenhang mit öffentlichen Gebäuden, im 
Stadtverkehr und bei der lokalen Energieinfrastruktur zu unterstützen. Hierbei könnte das 
vorgeschlagene Risikoteilungsinstrument die Investitionsrisiken im Bereich der 
Gebäudenachrüstung verringern und somit für mehr Arbeitsplätze und kommunales 
Wachstum sorgen. 

3.5.2. Förderung eines nachhaltigen Wachstums – Umwelt und Abfallbewirtschaftung 

Die Entsorgung von Siedlungsabfällen kann einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität 
der griechischen Bürger und zur Entwicklung des Wirtschaftslebens leisten. Eine vollständige 
Umsetzung der vorhandenen Rechtsvorschriften könnte in Griechenland Tausende von 
Arbeitsplätzen schaffen und den Jahresumsatz der Abfallwirtschaft erheblich erhöhen. 
Fortschritte bei der Siedlungsabfallwirtschaft erleichtern auch die Einhaltung der 
Umweltvorschriften der EU und vermeiden möglicherweise kostenintensive 
Vertragsverletzungsverfahren. 

Obwohl Griechenland bereits erhebliche Strukturfondsmittel für seine grundlegende 
Infrastruktur in diesem Bereich erhalten hat, gibt es nach wie vor erhebliche Rückstände, 
insbesondere bei der Feststoffabfall- und Abwasserwirtschaft. Vielleicht mehr als in anderen 
Bereichen besteht hier ein dringender Bedarf, sich um eine Beachtung des EU-Acquis zu 
bemühen, um die notwendige Infrastruktur entsprechend den EU-Normen zu schaffen.  

Um seinen Verpflichtungen aufgrund des EU-Rechts und der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs nachzukommen, muss Griechenland dringend:  

(a) Abfallentsorgungseinrichtungen bauen (d.h. mechanisch-biologische Kläranlagen, 
Abfalldeponien) und alle verbleibenden illegalen und nicht kontrollierten Deponien 
schließen und sanieren (für die Sanierung steht eine Kofianzierung zur Verfügung); 
und  

(b) mehrere Wasseraufbereitungsanlagen bauen (besondere Schwerpunkte sind hierbei 
die Region Attika, aber auch andere Großstädte wie Saloniki, Patras, usw.).  
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Darüber hinaus ist zwei Gerichtsurteilen (eines betreffend den Bau einer städtischen 
Abwasseraufbereitungsanlage in West-Attika, in der Gegend von Thriassio Pedio, ein 
Vorhaben, das durch die EU-Strukturfonds kofinanziert wird, und eines betreffend die 
Sammlung und Behandlung von kommunalem Abwasser in fünf Ballungsräumen in Ost-
Attika) vollständig nachzukommen. 

Rechtssicherheit im Hinblick auf die Verantwortung der Hersteller, die es gegenwärtig im 
griechischen Recht nicht gibt, kann Griechenland die Instrumente in die Hand geben, um die 
notwendigen Mittel für die Umsetzung der Pläne für die getrennte Sammlung und das 
Recycling zu beschaffen. Fortschritte bei der Besteuerung oder Anlastung von Mülldeponien 
können ebenso zu einer Verbesserung der Ressourceneffizienz beitragen wie die Anwendung 
von Anreizsystemen zur Müllvermeidung und zur Beteiligung an der getrennten Sammlung 
(verursacherbezogene Abfallgebührenerhebung). 

Wie oben erwähnt, sollen die neuen griechischen Gesetze über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu einfacheren und effizienteren Verfahren führen. Ein neues 
Gesetz über Umweltgenehmigungen war Bestandteil des MoU und der mittelfristigen 
finanzpolitischen Strategie. Dieses Gesetz wurde im September 2011 verabschiedet. 
Umsetzungsbeschlüsse werden 2012 verabschiedet (der erste wurde im Januar 2012 
verabschiedet und betrifft die Kategorisierung von Projekten, die einer Umweltprüfung/-
genehmigung unterworfen werden). Das neue Gesetz dürfte den Ausstellungszeitraum der 
Genehmigungen verkürzen, vor allem weil es bestimmte Fristen für die einzelnen 
Verwaltungsschritte und Stufen für den Genehmigungsprozess vorgibt. Dieses Vorgehen 
lehnt sich an die Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten an. 

Aus dem ELER wird die nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete in ganz Griechenland 
durch vielfältige Agrar-Umweltmaßnahmen gefördert. Hierfür sind bereits Mittel in Höhe von 
720 Mio. EUR geflossen. 

3.5.3. Aufbau einer innovativen wissensbasierten Wirtschaft 

Im letzten Jahrzehnt stagnierte die FuE-Intensität in Griechenland bei 0,6 % des BIP (2007) 
und ist gekennzeichnet durch eine sehr geringe private FuE-Intensität, die nach den jüngsten 
offiziellen Angaben von 0,15 % in 2000 auf 0,17 % 2007 nur leicht angestiegen ist. Absolut 
gesehen sind die gesamten FuE-Investitionen allerdings im Zeitraum 2001-2007 erheblich 
angestiegen. 

Hauptantriebsmotor des griechischen Forschungs- und Innovationssystems ist die 
Kohäsionspolitik der EU. Im laufenden Programmplanungszeitraum 2007-2013 weisen 
zusätzlich zu dem wichtigsten nationalen operationellen Programm auch mehrere 
Regionalprogramme Maßnahmen zur Förderung von Forschung, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft auf. Das Hauptprogramm „Wettbewerbsfähigkeit und 
Unternehmertum“ verfügt über einen Gesamthaushalt von 1,5 Mio. EUR, zu dem die EU-
Kohäsionspolitik 1,3 Mio. EUR beiträgt. Das operationelle Programm verfolgt im Zeitraum 
2007-2013 drei strategische Ziele, wobei Forschung und Innovation zu den wichtigsten 
Maßnahmenbereichen zählen. Die Aufnahmefähigkeit für EU-Strukturfondsmittel im Bereich 
der Forschung ist allerdings gering und die Anreize zum Einsatz der Mittel im Privatsektor 
zur Ankurbelung einer Umwandlung der Wirtschaft reichen gegenwärtig nicht aus. 

Auf den Privatsektor entfällt ein geringer Anteil des gesamten FuE-Aufwands, was der 
schwachen Nachfrage nach forschungsbasiertem Wissen durch den Unternehmensbereich 
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entspricht. Ferner ist die geringe Aufnahmekapazität des Unternehmensbereichs sowohl 
Ursache als auch Ergebnis der geringen Wissensnachfrage. Der eingeschränkte 
Kapitalzugang, insbesondere für neugegründete Unternehmen, aufgrund der Unwilligkeit des 
Finanzsystems, Innovationen und risikoreiche Investitionen zu finanzieren, gehört zu den 
Faktoren, die eine Bereitstellung der Mittel für FuE behindern. 

Laut dem Leistungsanzeiger für Forschung und Innovation 2011 gehört Griechenland zu den 
mäßig innovativen Ländern, und seine Leistung liegt unter dem Durchschnitt. Seine relativen 
Stärken liegen bei Humanressourcen, Vernetzung und unternehmerischer Initiative sowie 
Innovatoren. Relative Schwächen sind bei Finanzierung und Förderung, 
Unternehmensinvestitionen und intellektuellem Kapital zu verzeichnen. Ein hohes Wachstum 
ist für Gemeinschaftsgeschmacksmuster festzustellen, während ein verhältnismäßig starker 
Rückgang bei Nicht-FuE-Innovationsaufwendungen und Ausfuhren von wissensintensiven 
Dienstleistungen zu beobachten sind. 

Die durch gemeinsame Patentanmeldungen ausgedrückte technische Kooperation ist im 
Vergleich zum EU-Durchschnitt äußerst gering ausgeprägt. Mehr als 65 % der gesamten 
Patentanmeldungen erfolgen durch einen einzelnen Erfinder und somit weniger als 35 % in 
Kooperation. Davon entfallen 7,4 % auf gemeinsam mit einem Nicht-EU-Land eingereichte 
Patente. Dieser geringe Wert verdeutlicht die Notwendigkeit einer stärkeren Kooperation und 
Internationalisierung der Forschungs- und Innovationstätigkeiten. 

Vorausschauend bestehen die Hauptaufgaben in der: 

– Gewährleistung angemessener und wirksamer öffentlicher Investitionen in 
Forschung und Innovation und der effizienteren Nutzung der EU-Strukturfondsmittel 
durch Konzentration auf eine Reihe von Zentren und Technologieplattformen.  

– Abschluss der Entwicklung eines integrierten Rechtsrahmens für FuE-Akteure und 
dessen Umsetzung. Hierzu sollte die Festlegung eines Kernziels der Strategie 
Europa 2020 für FuE-Investitionen im Zusammenhang mit der mehrjährigen 
Haushaltsplanung gehören. 

– Gewährleistung eines effizienteren und wachstumsfördernden Einsatzes der 
Strukturfondsmittel durch Förderung von Privatinvestitionen in Forschung und 
Innovation zur Unterstützung einer intelligenten Spezialisierungsstrategie.  

3.5.4. Nutzung des Potenzials Griechenlands als Touristen- und Kulturreiseziel 

Griechenland verfügt über komparative Vorteile im Bereich Kultur und Fremdenverkehr, die 
ein erhebliches Wachstums- und Arbeitsplatzpotenzial bergen. Sehenswürdigkeiten und 
archäologische Stätten können als Zentren für Wirtschaftstätigkeiten ausgebaut werden. Es 
muss rasch eine Strategie zur Ermittlung und Entwicklung größerer Synergien zwischen den 
Bereichen Kultur, Fremdenverkehr, Unternehmertum, Bildung, medizinische Versorgung und 
Gastronomie entwickelt und in neue Technologien (Einsatz von IKT zur Förderung der 
griechischen Kulturschätze) investiert werden, um das Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
verbessern, Griechenland als hochwertiges Reiseziel zu positionieren und sich gleichzeitig auf 
einen umweltfreundlichen Fremdenverkehr zu konzentrieren. 

Der Fremdenverkehr gehört im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu den 
wichtigsten Bereichen der griechischen Wirtschaft. Der Direktbeitrag der Reise- und 
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Fremdenverkehrsindustrie zum griechischen BIP betrug 2011 12,6 Mrd. EUR (5,6 % des 
gesamten BIP, der entsprechende Wert für die EU beträgt 2,9 %). Auf die Reise- und 
Fremdenverkehrsindustrie entfielen unmittelbar 332 000 Arbeitsplätze bzw. 8,0 % der 
Gesamtzahl der Erwerbstätigen (3,2 % in der EU) sowie 768 000 Arbeitsplätze bzw. 18,4 % 
der Gesamtzahl der Arbeitsplätze, wenn die indirekten Arbeitsplätze hinzugezählt werden 
(8,4 % in der EU). Gleichwohl hat Griechenland nur beschränkten Erfolg, Touristen aus den 
Schwellenländern anzuziehen. Die Reisesaison konzentriert sich auf die Sommermonate und 
die Touristen geben in Griechenland relativ weniger Geld aus als in konkurrierenden 
Reiseländern. 

Die griechische Fremdenverkehrsindustrie kann auf vielfältige Weise weiterentwickelt 
werden. Hierzu gehören: 

– Erhöhung der Nachfrage im Fremdenverkehr: Die wichtigsten Maßnahmenziele in 
diesem Bereich konzentrieren sich auf eine Ausweitung der Reisesaison, die 
Befähigung der Bevölkerung, Urlaub zu machen, sowie die Erhöhung der 
Touristenzahl (im Wesentlichen von außerhalb der EU). Aufgrund seines 
ganzjährigen milden Klimas kann Griechenland problemlos Reisende auch außerhalb 
der Hauptsaison aufnehmen. Zu den wichtigsten Initiativen, die die Nachfrage im 
Fremdenverkehr in der EU fördern sollen, gehören die Initiative „Calypso“ zur 
Entwicklung eines sozialen Tourismus, „50 000 Touristen“- oder 
„Nebensaisoninitiative“ (zur Ausweitung der Reisezeiten) sowie ein Web-Portal für 
Reisende aus Ländern außerhalb der EU. 

– Sensibilisierungskampagnen und Förderung von Reisezielen: Zu den wichtigsten 
Maßnahmen gehören Herausragende europäische Reiseziele (EDEN), durch die der 
nachhaltige Fremdenverkehr kleiner, aufstrebender Reiseziele ausgebaut werden soll, 
die Entwicklung thematischer Kulturrouten (d.h. die Olivenbaumroute) sowie die 
Sensibilisierung für den Fahrradtourismus in der EU. 

– Bereitstellung einer Plattform für den Austausch bewährter Verfahren: Der 
Beratende Ausschuss für Fremdenverkehr (TAC) bildet eine Diskussionsplattform 
für die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Fremdenverkehr. Griechenland 
kann sich die bewährten Verfahren anderer Mitgliedstaaten zunutze machen. 

– Die Ausweitung der Fremdenverkehrssaison, die Diversifizierung touristischer 
Produkte und die Verbesserung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen, um 
Anreize für Touristen mit höherem Einkommen zu schaffen, sollten die 
Hauptantriebskräfte für die Entwicklung der griechischen Fremdenverkehrsindustrie 
sein. 

3.6. Stärkung der öffentlichen Verwaltung und des Justizsystems 

3.6.1. Eine moderne öffentliche Verwaltung für eine neue Wirtschaft 

Der öffentlichen Verwaltung in Griechenland fehlt es gegenwärtig an den stabilen, 
koordinierten und entscheidungsbefugten Strukturen, die für Eigenverantwortung und 
Rechenschaftspflicht sorgen und die für die im zweiten wirtschaftlichen Reformprogramm 
dargelegten und in dieser Mitteilung beschriebenen Reformen notwendig sind. Die 
griechische Verwaltung ist in einem äußerst komplexen Rechtsrahmen verfangen, der 
schädliche Auswirkungen auf alle Aspekte des öffentlichen Dienstes und der Wirtschaft hat. 
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Das Vorgehen der Verwaltung ist zu sehr auf die Ausarbeitung von Gesetzen und weniger auf 
ihre Umsetzung ausgerichtet. 

Die EU unterstützt die Verwaltungsreform in Griechenland u.a. mit Mitteln aus einem 
Programm des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 505 Mio. EUR. Hauptziel des 
Programms ist die Verbesserung der Qualität der öffentlichen Politik durch die 
Modernisierung des Regelungsrahmens und die Reform der Strukturen und Verfahren. Zu den 
geplanten Maßnahmen gehören u.a. Leitprojekte zur Errichtung, Organisation und zum 
Betrieb von „Referaten für Planung und Budgetierung“ in den Fachministerien, die 
Neuorganisation der Steuer- und Zollverwaltung, die Neuorganisierung des Obersten 
Rechnungshofes Griechenlands, sowie die Standardisierung der Durchführungsverfahren des 
neuen Beamtenstatuts. 

Um zu gewährleisten, dass Griechenland über eine moderne Verwaltung verfügt, die eine 
wiederbelebte und dynamische Wirtschaft unterstützen kann, müssen Effizienz, 
Verantwortlichkeit und Integrität der Verwaltung verbessert und die Entscheidungsprozesse 
der Verwaltung vereinfacht werden. Das MoU sieht die Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung bis zum Dezember 2012 vor, indem u.a. eine (im Februar 2012) geschaffene 
hochrangige Lenkungsgruppe für die Umwandlung unter dem Vorsitz des Premierministers 
eingerichtet wird, die die Umsetzung der Verwaltungsreformen überwacht. Im Januar 2012 
haben Frankreich und Griechenland in Zusammenarbeit mit der Task Force ein MoU 
unterzeichnet, die den Weg für die Umsetzung der zentralen Verwaltungsreform ebnet. 
Deutschland hat damit begonnen, technische Hilfe für die Verwaltungsreform auf lokaler und 
regionaler Ebene zu leisten. 

Ein starkes Zentrum der Entscheidungsfindung mit tatsächlicher interministerieller 
Koordinierung ist notwendig – entsprechend dem MoU des zweiten wirtschaftlichen 
Reformprogramms hat diese Maßnahme bis Mai 2012 zu erfolgen. Dieses Zentrum sorgt für 
eine bessere Lenkung und eine strategischere Sichtweise der Zentralregierung, indem die 
Koordinierung zwischen den Ministerien verbessert und beschleunigt, die gegenwärtig 
vertikale und innerministerielle Verhaltensweise durchbrochen und laufende interministerielle 
Fragen geklärt werden. Diese Struktur ist entscheidend für die Umsetzung aller 
Reformprozesse mit dem Ziel eines größeren Wachstums und von mehr Arbeitsplätzen sowie 
der Entscheidungen der hochrangigen Lenkungsgruppe für die Umwandlung.  

Griechenland muss auch die notwendigen Strukturen in jedem Fachministerium schaffen, 
damit eine wirksame Überwachung der Verwaltungsverfahren (einschließlich Ausgaben, 
interne Kontrolle und internes Audit, Personalverwaltung und IKT) erfolgen kann, so dass 
gemeinsame Vorschriften und einheitliche Verfahren vor Ende 2012 angewendet werden 
können.  

Alle Grundsätze der Kohärenz und Effizienz, die für die Reform der Verwaltung auf zentraler 
Ebene gelten, müssen auf regionaler/kommunaler Ebene kopiert werden, um auf allen 
Wirtschaftsebenen für mehr Wachstum und Arbeitsplätze zu sorgen. Im April 2012 haben 
Deutschland und Griechenland in Zusammenarbeit mit der Task Force ein MoU 
unterzeichnet, das einen Fahrplan für Reformen in Bereichen wie Verbesserung von 
Kommunalaufsicht und Effizienz der Gebietskörperschaften in 
Raumplanungsangelegenheiten, ländlicher Entwicklung und Stärkung der Kapazität der 
kommunalen Verwaltung zur erfolgreichen Planung, Konzipierung, Durchführung und 
Kontrolle von Investitionsprogrammen enthält. 
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Um sicherzustellen, dass diese Fonds so wirksam wie möglich genutzt werden können, sowie 
zur Verbesserung der Transparenz der Wirtschaft, müssen Betrug und Korruption bekämpft 
werden. Griechenland sollte mit Hilfe der Kommission eine Betrugsbekämpfungsstrategie 
entwickeln, die alle Aspekte der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, wozu 
auch der Schutz der finanziellen Interessen der EU gehört. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
Vertrauen wieder herzustellen und für faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
Gleichzeitig trägt eine wirksame Bekämpfung von Betrug und Korruption, wozu auch die 
Bekämpfung des Schmuggels an den Grenzen gehört, zu einer Stabilisierung der griechischen 
Einnahmen bei. 

Die griechische Regierung nutzt IT-Anwendungen gegenwärtig nur in äußerst geringem 
Maße. Eine Verbesserung der Situation würde die Verfahren beschleunigen, Abläufe 
verschlanken und die Transparenz für Verwaltung und Unternehmen verbessern. Die 
griechischen Behörden haben mit der Umsetzung von Vorhaben in mehreren wichtigen 
Bereichen der Internetanwendung durch staatliche Stellen begonnen, vor allem mit der 
Unternehmensressourcenplanung (ERP) (Finanzen und Personalverwaltung), Pflege der 
Bürgerbeziehung (Citizen Relationship Management) und dem elektronischen Vergabewesen. 
Die griechischen Behörden wollen diese Vorhaben in den vorrangigen Bereichen Finanzen, 
Verwaltungsreform und Gesundheit umsetzen. Die Umsetzung der elektronischen Verwaltung 
muss in Abstimmung und Ergänzung mit der Reform der Verwaltungsverfahren erfolgen. 

Die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit offizieller Statistiken ist ein wichtiger Teil des 
Gesellschaftsvertrags zur Stabilisierung Griechenlands. Obwohl seit 2009 erhebliche 
Fortschritte erzielt wurden, sind Statistiken nach wie vor ein strittiges Thema in der 
griechischen Gesellschaft. Die Wiederherstellung des Vertrauens in die Statistiken erfordert 
die vollständige Umsetzung des Aktionsplans der aktuellen Verpflichtungen für zuverlässige 
Statistiken, die am 29. Februar von der griechischen Regierung unterzeichnet und von der 
Kommission und vom Parlament gebilligt wurden. Voraussetzung hierfür ist die 
Überarbeitung des Statistikgesetzes und die Bereitstellung der erforderlichen Finanz- und 
Personalausstattung für die nationale Statistikbehörde. 

3.6.2. Wiederherstellung des Vertrauens in das Justizsystem 

Ein nicht funktionierendes Justizsystem behindert die wirtschaftliche Entwicklung und 
zerstört das soziale Gefüge in Griechenland. Dieses System erlaubt es Schuldnern aller Art – 
einschließlich Steuerhinterziehern – sich nach Gutdünken ihrer Verantwortung zu entziehen, 
da sie wissen, dass nur die hartnäckigsten Gläubiger Gerichts- und Durchsetzungsmaßnahmen 
gegen sie einleiten werden. Ein Rückstau von Hunderttausenden von Fällen in den Gerichten 
und lange Wartezeiten für Gerichtstermine sind die deutlichsten Zeichen des mangelhaft 
funktionierenden griechischen Justizsystems. Dies hat zu einem allgemeinen Gefühl der 
Ungerechtigkeit unter der griechischen Bevölkerung geführt. Die griechischen Behörden 
haben die eindeutige Bereitschaft bekundet, diese Situation zu ändern und erhebliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um eine effiziente sowie bürger- und 
unternehmensfreundliche Justizverwaltung zu schaffen. Eine umfassende und dringend 
benötigte Überprüfung des Justizsystems findet gegenwärtig statt. Diese Reformen sollen das 
Vertrauen in das Funktionieren des griechischen Staates und seiner Institutionen 
wiederherstellen und den Wirtschaftsaufschwung fördern. 

Die griechische Regierung hat sich verpflichtet, eine Reihe von Zielen zur Beseitigung des 
Rückstands bei Steuerangelegenheiten vor den Verwaltungsgerichten und zur Reduzierung 
des Rückstands bei Zivilgerichtssachen zu erfüllen. Sie hat sich ferner verpflichtet, alternative 
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Verfahren der Streitbeilegung zu fördern, um Ressourcen in den Gerichten freizusetzen und 
dazu beizutragen, eine Streitbeilegungs-Kultur aufzubauen und wirtschaftlichere Verfahren 
der Problem- und Konfliktbeilegung zu finden. Die Kommission arbeitet in diesem Bereich 
mit den griechischen Behörden und Interessenträgern zusammen. 

Solange potenzielle Investoren nicht überzeugt sind, dass das griechische Justizwesen 
effizient und fair ist und ihnen zu ihrem Recht verhilft, werden sie wahrscheinlich keine 
wichtigen Investitionsentscheidungen treffen. Zusätzliche Maßnahmen, um effiziente 
Möglichkeiten zur Wiedereinziehung der dem Staat gehörenden Gelder zu finden und den 
Rechtsrahmen für Transaktionen im Immobilienbereich zu verschlanken, fördern das 
Vertrauen der Investoren und erhöhen gleichzeitig die staatlichen Einnahmen. Der Aufbau 
eines modernen E-Justiz-Systems macht das Justizwesen schneller und transparenter, wobei 
die Nutzer des Justizsystems einen erheblichen Zeit- und Effizienzgewinn verspüren werden 
und die Leistung der Justizbeamten verbessert wird. Die Rationalisierung und 
Neuorganisation der Gerichte erster Instanz führt nicht nur zur Kosteneinsparungen, sondern 
macht die Justiz auch bürgernäher, indem diese Gerichte zu Anlaufstellen für die meisten der 
üblichen Justizangelegenheiten werden, mit denen die Bürger konfrontiert sind (z.B. 
Beglaubigung von Dokumenten, Familienrechts- und Erbschaftsangelegenheiten usw.) 

Eine moderne Insolvenzregelung ist entscheidend, um sowohl den ordnungsgemäßen 
Marktaustritt leistungsschwacher Unternehmen als auch die Umstrukturierung lebensfähiger 
Unternehmen zu erleichtern. Die Reform des Insolvenzrechts gehört zu den Bereichen, die 
große Aufmerksamkeit verdienen, und die Kommission ist bereit, in dieser Hinsicht mit der 
griechischen Regierung zusammenzuarbeiten. 

3.7. Die sozialen Auswirkungen der Krise in den Griff bekommen 

Bereits vor der Krise litt Griechenland unter einer der höchsten Armutsraten in der EU. Das 
allgemeine Armutsrisiko bzw. die Quote für die Gefahr der sozialen Ausgrenzung in Bezug 
auf die Gesamtbevölkerung lag 2010 bei 27,7 % und somit über dem EU-Durchschnitt von 
23,5%. 2010 war die Armutsrate trotz Erwerbstätigkeit in Griechenland die zweithöchste in 
der EU. Der wirtschaftliche Absturz hat die Armut sowie die soziale Ausgrenzung und die 
Ausgrenzung im Wohnungsbereich ansteigen lassen und die verfügbaren Einkommen stark 
beeinträchtigt (Rückgang um 9,3 % im Jahr 2010). Obdachlosigkeit ist ein wachsendes 
Phänomen bei Familien mit Kindern und unter Jugendlichen, aber auch unter den irregulären 
Einwanderern, deren Zahl stetig steigt, was die Situation weiter verschärft. Dringende 
Maßnahmen zur Bewältigung dieser Probleme sind notwendig.  

Die Kommission arbeitet mit den griechischen Behörden bei der Bekämpfung der 
unannehmbar hohen Jugendarbeitslosigkeit zusammen. Um die Finanzhilfen darauf zu 
konzentrieren, wo sie am meisten benötigt werden, könnten die Mittel auf Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen umgelenkt werden. Hierzu gehören 
gegenwärtig Maßnahmen zur Förderung des Erwerbs erster Arbeitserfahrungen, die 
Finanzierung einer kurzfristigen Stellenvermittlung im Privatsektor oder bei kommunalen 
Trägern, Lehrlings- oder Praktikantenstellen für Studenten und Doktoranden, die Förderung 
von Umschulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen, Existenzgründungen auch im sozialen 
Bereich sowie Studienaufenthalte im Ausland. 

Zusätzliche 200 bis 250 Mio. EUR könnten für eine entsprechende Mittelumschichtung zur 
Verfügung stehen und möglicherweise zur Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen 
beitragen. 
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Es gibt eine Reihe weiterer kurzfristiger Prioritäten, bei denen sofortige Maßnahmen 
notwendig sind. Der Europäische Sozialfonds kann dazu beitragen, das Funktionieren des 
Arbeitsmarktes zu verbessern, die Verbindungen zwischen Aus- und Fortbildung und dem 
Arbeitsmarkt zu verstärken, das Humankapital aufzuwerten und die weitverbreitete 
Schwarzarbeit zu bekämpfen. Die Arbeitsämter sollten gestärkt werden, um der zunehmenden 
Zahl der Arbeitslosen bessere Dienste anbieten zu können. Es bedarf wirksamerer und 
zielgerichteter Investitionen in eine aktive Arbeitsmarktpolitik sowie einer systematischeren 
Bewertung der Wirksamkeit aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen. Den am stärksten 
benachteiligten Gruppen (z. B. geringqualifizierte Arbeitslose, frühe Schulabgänger, ältere 
Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose, Migranten und Minderheiten) sollte Priorität eingeräumt 
werden.  

Die EU-Strukturfonds könnten auch dafür eingesetzt werden, eine integrierte Strategie zur 
Stadterneuerung und zum Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung auszuarbeiten und 
zu finanzieren. 

Um die soziale Ausgrenzung zu verhindern und Angehörigen der sozial schwächsten Gruppen 
die notwendigen Fähigkeiten für den Eintritt oder den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt zu 
vermitteln, sollte die 2011 angekündigte nationale Strategie des lebenslangen Lernens 
umgesetzt werden. Hierzu sollte die Verbesserung des Zugangs der nicht nach 
herkömmlichen Verfahren Lernenden zur Aus- und Fortbildung erleichtert werden, indem 
regionale und lokale Gebietskörperschaften sowie Hochschuleinrichtungen einbezogen 
werden. 

Ein verbesserter Zugang zur Beschäftigung, insbesondere durch eine stärkere finanzielle 
Unterstützung des Unternehmertums (mit dem Schwerpunkt neuer innovativer Erzeugnisse 
und Dienstleistungen) sowie der verstärkte Einsatz von Lohnzuschüssen für kurzfristige 
Einstellungsverfahren, insbesondere für benachteiligte Gruppen, dürften eine zeitweilige 
wirtschaftliche Entlastung bieten und den von der Krise am meisten Betroffenen die 
Möglichkeit geben, auf dem Arbeitmarkt zu verbleiben. Der Ausbau der Sozialwirtschaft 
schafft ebenfalls neue Beschäftigungsmöglichkeiten durch Unternehmer und Innovatoren der 
Sozialwirtschaft in wichtigen Bereichen wie Sozialfürsorge, Leistungen für Arbeitslose, die 
lokale und gemeinschaftliche Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb von Nahrungsmitteln 
sowie Energieeffizienz. 

3.8. Steuerung von Migration und Asyl  

Die griechische Mitgliedschaft im Schengen-Raum bietet griechischen Staatsangehörigen 
Reisefreiheit in andere Länder und Reisenden Reisefreiheit nach Griechenland. Hierdurch 
werden Reisen, Fremdenverkehr und Geschäftsbeziehungen gefördert, was der Wirtschaft 
zugute kommt. Allerdings hat die starke illegale Migration, unter der Griechenland in den 
letzten Jahren zu leiden hat, einhergehend mit der aktuellen Wirtschaftskrise, nachteilige 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen und gefährdet das reibungslose Funktionieren des 
Schengen-Raums. Die humanitäre Lage, in der sich Migranten und Asylbewerber gelegentlich 
befinden, beschädigt das Ansehen Griechenlands und entspricht nicht seiner langjährigen 
Tradition als Wahrer der Menschenrechte und der Gastfreundschaft. 

Um dieses Problem in Angriff zu nehmen, muss Griechenland weiterhin an der Reform seiner 
Asyl- und Migrationspolitik arbeiten und seine Außengrenzen effizient verwalten. Die 
Rahmenbedingungen für diese Maßnahmen, insbesondere der Aktionsplan zur Migrations-
 und Asylsteuerung sowie der Aktionsplan „Schengen-Griechenland“, wurden bereits 
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geschaffen. Sie müssen nunmehr umgesetzt werden, wozu auch die Verabschiedung und 
Anwendung von Normen im Bereich Migration und Asyl gehören, die dem bestehenden EU-
Recht und den internationalen Verpflichtungen Griechenlands entsprechen. Griechenland 
muss die humanitäre Lage der Migranten und Asylbewerber an der griechisch-türkischen 
Grenze und in Athen verbessern und die Aufnahmekapazität für illegale Migranten und 
Asylbewerber erhöhen, wobei sozial schwache Gruppen besonders zu berücksichtigen sind. 
Griechenland sollte unter voller Wahrung der Grundrechte auch Kapazitäten im Bereich der 
freiwilligen Rückkehr aufbauen. Es gibt ein erhebliches ungenutztes Potenzial, da viele 
Migranten in Griechenland festsitzen, die keine Möglichkeit zur Integration haben und in ihr 
Herkunftsland zurückkehren möchten.  

Die EU hat erhebliche Finanzhilfen für Asyl-, Migrations- und Grenzüberwachungssysteme 
sowie zur Bewältigung der humanitären Folgen der durch die große Zahl illegaler Migranten 
und Asylbewerber geschaffenen Probleme bereitgestellt. Griechenland gehört zu den 
Hauptempfängern des Programms „Solidarität und Steuerung der Migrantenströme (SOLID)“. 




